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19. Jahrg.

Gegen Verschlechterungen der Arbeits-
verMnisse!

Wie uach Kriegsausbruch viele Geschäftsinhaber
dic Gehältcr hcrabgcsctzt habe», so suchen manche jetzt
ciue weitere Verschlechterung der Arbeitsvcrhältnisse
dadurch herbeizuführen, daß sic in diesem Jahre die

üblichen Ferien nicht gewähren Mollen.

Wie wir gegeu die Verschlechterung der Ent¬

lohnung angekämpft haben — und zwar in zahlreichen
Fällen mit Erfolg —, f« miissen wir auch darauf be¬

stehen, daß die Fericn ivic früher gewährt werden.

Wclchcr stichhaltigc Grund liegt vor, fie in diesem
Jnhrc zit verwcigcrn? Gar keiner! Denn der ein¬

zige, der ernstlich iu Betracht kommcn könntc, daß

durch dic Ferien das Wirtschnftsleben stocken werde,

trifft uicht zu. Trotz der vielen Einberufungen zum

Hccrcsdicust sind uoch immer Arbeitskräfte genug vor¬

handen, die nötigenfalls als Aushilfen eingestellt
werden können. Freilich wir wisseu jn, daß selbst dann,
wenn dic Angcstcllten Ferien erhalten, nur in seltenen
Fällcn Aushilfen beschäftigt werdcn. Dic Ferien in

größeren Gcschäften verteilen sich auf vier bis fünf
Monntc, so daß meistens einc zeitliche Verschiebung
jener Arbeiten einzelner Angestellter möglich ist, die

uicht gerade, wic dcr Verkauf im Laden, der Brief¬
wechsel usw., laufend crlcdigt werden müssen. Nun

mögen in einzelnen Fällen, wo z. B. besondere Vor»
kenntinssc nMg sind oder'«« AuMteWe nM den

einschlägigst Vcrhältnisscn vertraut fein muß, die
Arbcitcn vielleicht uicht gut durch Aushilfen zu be-

wältigen sein. Dann wird jenen Angestellten, die dcs¬

wcgcn keine Fericn bckommen, cine Vergütung in

anderer Form zu gewähren fein.
Der Einwand, daß man Ferien iin Kriegsjahre

uicht bewilligen könne, weil fonft Aushilfen angestellt
werden müssen, ist von der Hand zu weisen, weil cr

iii jedem Jähre geltend gemacht, also zur gänz-
lichcn Abschaffung dcr Ferien benutzt werden könnte.

Aber auch der angebliche schlechtere Geschäftsgang kann

kein Grund sein: geht das Gcschäft nicht flott, dann

find dic Fcricu um so leichter durchführbar. '

Auf der Fcricngewährung in dicsein Jahre müssen
wir auch um deswillen bestehen, weil erstens schon im

vorigen Jahre manche Angestellten um die Ferien ge¬
kommen sind, niid weil zweitens die Gefahr vorliegt,
'daß cinc Nichtbcwilligung in dicsein Jahre als ein böses
Bcispicl siir die Zukunft wirkcn würdc. Wic ja auch
mancherorts die herabgesetzten Gchälter noch nicht wie¬
der voll gezahlt werden, obwohl die Wirtschaftslage sich
gegen damals sehr gebessert hat. Daß im August 19l4

in manchen Geschäften die Feriengewährung sofort ab¬

gebrochen wnrdc, ist angesichts dcr damaligen Auf-
rcguiig bcgrciflich. Nicht zu billigen ist nbcr, ivenn

nuch in den jetzigen wirtschaftlich geordneteren Zeiten
die Ferien verweigert werden. Andererseits sind uns

Fälle bekannt, wo dcn Angestcllten diejenigen Ferien
nnchgcwährt werden sollen, die ihnen infolge'der
Kriegsnufregung dcs vorigcn Jahrcs cntgnngen sind.

Ist in diesem Jnhrc etwa das Bedürfnis nach
Ferien geringer'als sonst? Mit Nichten! Dns Aus-

ruhebedürfuis ist siir viele sogar größer als sonst.
Mancher hnt sich nicht so nähren könncn wic frühcr-
mnnchen habcn dic Ereignisse seelisch stnrk mitgenom¬
men. Darum keine Einschränkung dcr Ferien im

Jnhrc 1915!
'

Die Ventsche Gasglühlicht-AKtiengesellschast
(Aüergesellfchaft) in Berlin.

hat den Wünschen der kaufmännischen Angcstelltcn
nni eine Teuerungszulage, die im April geltend gc-
ninchtcn wnrden, bisher nicht entsprochcn. Dnbci
hnndclt cs sich hicr um cinc Firmn, dic Jnhr fiir
Jnhr glänzende Profite gemocht hnt. Bei Kriegs¬
ausbruch hnt sie. etwn 20g Hnnolniigsgehilfcn cnt¬

lnsscn! im übrigem nbcr dic Gehältcr wcscntlich hcrab¬
gcsctzt, obwohl sie voii den Angestellten volle Arbeits¬

zeit verlangte. Die Beschwerden der Augestclltcn blie¬
ben damals fruchtlos, bis dcr Zentralvcrbnnd derHnnd-

lllngsgchilfcn eingriff. Tnnn meinte dic Firmn, dnß
sic mit ihrcn Angestcllten nllcin verhandeln könne nnd

nicht des Eingreifens Unbeteiligter bedürfe. Nnch
langwierigen Verhandlungen, die Monate währten,
und fortdauerndem Druck durch dcn Zentralverband
der Handlnngsgehilfen verstand sie sich endlich dnzn,
wicdcr dns Gchnlt in srühcrer Höhc zu znhlcn, doch
wurdc die Weihnnchtsgrntisikntion beschnitten.

Tatsächlich ist also nach Kriegsnusbruch die Le-

benshnltling dcr kaufmännischen Auer - Angestellten
verschlechtert worden, wozu noch dic innncr mchr ge¬

stiegene Teuerung der Lebensmittcl kommt. Das Vcr¬

lnngcn der Angestellten um cine Teiicrungszulage ist
dcmnnch in jeder Beziehung gerechtfertigt', fic forderten
ziiächst fiir Unverheirntetc 2» Bit,, fiir Vcrhcirntetc
30 Mk. monatlich, haben nber dnnu diese Sätze
fallen lassen, um cinc Vcreinbnrung mit dcr

Firmn herbeizuführen. Es ist zu wünschen, daß die

Ancrgesellschnft nicht bei ihrem entschieden ablehnenden
Verhnlten verbleibt. Das „Nein" der Firma wird die

Angestellten nicht beruhigen.

Klder aus dem Serufslcbcn.

T Gegen die Prc u ß i.s che. Z c n t r n lg e -

n o.s s e n s ch n ft sknssc hatte ein mit Buren»-

'nrbeiten beschäftigt gewesener Angestellter eine Klage
Heim Berliner Ksufmännsgcricht crhobcn, die Anfnng
Mni vor der 4. Kammer zur Verhandlung knm. Die

Bcklngtc lii>ß vor Eintritt in die Verhandlung ein¬

wenden, daß das Kanfmannsgcricht fiir dic Erledi¬

gung dieses Rechtsstreites nicht zuständig sci. Denn

die Preußenkasse fei eine gemeinnirtzige Einrichtung,
eine Behörde, und ihre Angestellten seien Beamte. Auf
die Frage, warum denn Kläger, wenn cr Bcnmtcr sei,
mit täglicher Kündigung eingestellt worden sci, ant¬

wortete der Vertreter der Bnnk, es bewerbe sich, jetzt
viel minderwertiges Personal, man müsse darum bei

den Anstellungen schr vorsichtig sein! zum mindesten
habe sich Kläger in einem beamtenähnlichen Verhältnis
befunden.

Dns Knnfmnnnsgericht bejnhtc nbcr trotz dieser
Einwände seine Zuständigkeit. Tns beklagte Unter¬

nehmen betreibe Bankgeschäfte und sei als kaufmänni¬
sches Unternehmen anzusehen. Es läge kcin Anlnß
vor, die Angestellten dieser Bnnk der Zuständigkeit der

Knufmnnnsgcrichte zu entziehen.

2.

Als nach Kriegsnusbruch Tniisende von Angestell¬
ten sich mit zum Teil bedeutend herabgesetztem Gcbnlt

begnügten, erhielten fie in den meisten Fällen von den

Prinzipalen die Zusage von Vergünstigungen siir den

Fnll, daß „sich das Gcschäft wicdcr hebt". Diesen dn-

mnls ciiigcgniigcncn Verpflichtungen! suchcn sich jctzt
mnnchc Geschäftsinhaber dadurch zu entziehen, dnß sie
dic Hebung' dcs Geschäfts init der Rentabilität des

Unternehmens zu verquicken suchen, ^o wnr in einem

Anfang Mni vor der 2. Kammer des Berliner Knuf¬
inannsgerichts verhnndelten Falle dcm Lngeristcn B.

von der Beklagten, dcr G n m m ifnbr.ik Akt i e n -

G c s c I l s ch n f t H c l f i n g b o r g, ziigcsngt wurden,
daß cr dic abgezogenen Beträge nnchgcznhlt crhicltc,
„sobnld dns Geschäft bcsscr gchc und dic Arbcitszcit
cinigcriiinßcn uormnl werde". Der Direktor der Ge¬

sellschaft bestritt, dnß dieser Fall eingetreten sei, wcS-

hnlb durch Vernehmung des Personals Beweis darüber

erhoben werden mußte. Ein nls Zeuge vernommener

Angestellter, der 18 Jnhre, bei der Beklagten tätig ist,
wollte mit der Sprache nicht IicrnnS niid erweckte den

Eindruck, nls ob er mit seiner AnSsnge zurückhält. Erst
cine andcrc Angcstclltc bekundete, daß iu dcr fragliche»
Zcit „tüchtig zn tun" wnr und zum Tcil nicht uur mit

dcr uormnkn Zeit, sondern sognr mit Ueberstiinden ge¬
arbeitet wurde,

Nnch dem Ergebnis der BeweiSniifiinhiiic hiclt dns

Kanfiiinnnsgericht dcn Anspruch dcs Klägcrs nnf NM-

znhliiiig von 31U Mk, für bcrcchtigt, dcnn cs sci bc-

wiesen, dnß sich dns Geschäft in der Tat stnrk gehoben
hntte. Um der Verurteilung zu entgehen, znhlte die

Bcklngtc vor Urtcilsfällniig die Klngcsiimine.

Vor der ersten Knmmer des Berliner Knufinanns¬
gerichts klagte Anfnng Mni cin Gcschäftsführer gegen
die Firma A. T n n s. Er hnttc dcr Firinn bci Kriegs¬
ausbruch von feinein 3e>0 Mk. betrügenden Gchnlt
1W Mk. Pro Monnt nnchgclnsscn und nls Acquivnlent
fiir feilt Entgegenkommen dnrnnf gerechnet, dnß er

über den Krieg hinaus in feiner Stellung gesichert ist.
Sein vor dem Kriege geschlossener Anstellungsvcrtrng
lief bis zum 1. April d. I. Tie Firma hielt fich nnr

bis zu diesem Termine nn den Vcrtrng gebundcn und

kündigte zum 1. April, weShnlb der Klägcr jctzt die ge¬

kürzten 8Ü0 Mk, nachverlangt. Er mncht geltend, dnß
er bci Antritt schon cine hohe Konventionnlstrnfc hnbc
znhlcn müsscn, Dn cr dnnn bci Kricgsmisbrnch nus

frcicn Stücken von seinem ihm vertraglich zustehenden
Gehnlt 100 Mk. im Monnt nachließ/so fei dns eine

schlechte Belohnung siir sein Verhnlten, wcnn ihm die

Firmn jetzt den Lniifpnß gebe, Tie Beklagte wandte

hiergegen ein, der Nnchlnß könne den Kinger nicht so
schwer getroffen hnbcn, denn er konnte Wohl auch mit

dem gekürzten Gchnlt noch nuskomiiicii.

Das Kniifmniinsgcricht verurteilte antragsgemäß
die Betlngte zur Znhlung von 800 Mk. Der Kläger
habe gnr kcinen Anlaß gehabt, von feinem ihm vcr-

trnglich zustehenden Gehalt ctwns nbziilnssen, wenn cr

nicht dnfür dic Gcwnhr dcr fcstcn Anstellung übcr den

Krieg hinaus eintauschte. Der im Vcrtrnge festgesetzte
Endtermin mußte deshalb -nlS aufgehoben angeschcn
wcrden oder der Bcklngtc wnr verpflichtet, den ge¬

kürzten Be'trng nnchzuznhlen. Auch den besscrbeznhlten
Angestellten treffe meist ein im Verhältnis zur Ge¬

samtsumme erheblicher Gehnltnnchlnß, dn in dicscn
Fällen gewöhnlich auch dcr Zuschnitt der ganzen

Lebensführung, Mietlnsten usw. ciii gnnz andcrcr ist,
wie bcim gering bcsoldctcn Gehilfen.

Die lebensmittelpreise.
Die Großeinknufs-Gesellschnft deutscher Konsum¬

vereine in Hamburg hnt eine mit Ende April ab¬

schließende Uebersicht iiber die Steigerung der Preise
fiir Lebensrnittel nnd Bedarfsartitel seit .Kriegs¬
ausbruch zusammengestellt. Danach sind die Preise
im Großhandel wie solgt gestiegen:

Pro 100 Kg
um Mnil

Brennmaterinlicu

Eier, inländische . . . per Stück Pf.
Erbswürste
Margarine 30—40

Pflauzcnbuttcr il2

Speisctalg 111—134

Gesalzene Heringe . , pcr Tonne 2«

Marinaden. , per 8-Titcr-Dvic 1,20
. .

„
^-

„ „ ",««

Dauerwurst 102,, ö

Speck 120

Getrocknete Früchte 18—50

Futtermittel 2,-40

Hülseufriichtc 85—110

!>!nkao

Knrtoffelwalzmehl 22,30
Käse , 50—100

Manufaktur-, Kurz- u, Wollwareu

sowic Rohstoffe
Kondensierte Milch
Graupen ......... 75—107

Buchweizenfabrikate 82

Eier, ausländische 0 Pf,
Bnckbuttcr «4

Molkcreibuttcr n0

Riuderfett , . : ,10

Frische Seefische, Hnnptsortcn , , 21—30

Büchsenflcisch, per 30-Kilogr,-«iste 0—13

Frische Wurst
'

. . . 72,50

Gcrstcnflockcu
,
00.50

Frnclüsäfte uud Sirupe .... 18

Wcitzkohl 22,70

Kaffce 24-28

Gcrstenmalzkafscc l!l

Hafcrknlno 150

Knrtoffclflockcn 2l,«0
Speisekartoffeln , . 7,00
Marmeladen nnd GclccS.... 19-21

Hirse 77,75

uin Plo;cnl

25

70.3
97

25—3«

125

118—126',
7«

!I9

50

90

30—50

1 «0-250

200—360

200

120>'.

28—ll«

15—100

10

300-382

2,0

14,

27>

23 >.

121'
bis 2«3

22—24

55

370

Z6—46

21"

in"

145

l,

54
c
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P>« IM Kg
.»» iViacl ^i»> Prozeui

Schälerbsen, halbe 84 2öl,

„ ganze 74,35 .84

grttu 88,S« 281

Verschiedene Speiseöle , , . , 33—10S 25—146>/z

Petroteum ....... zirka 40 200

Mnisgries 68 24«

Reis 88—96 307—47S

Snnertrnnt , .
50 885

Schuhivnren .

öd

Teigwnren 30 57

Mntkaroni 21—23 30—35

Zucker 10

Zwiebel,! 32,30 870

Im K lein li a >i d r I Ivird der Händler dir

Waren nichl nur um den Mehrpreis, den er zahlt,
wildern nnch mehr verteuern, denn er mutz cin

beträchtlich höheres Knputal ist sein'Geschäst, stecken, dns^

verzinst wcrdcn fall. Ta cinc wesentliche Erhöhung

dcr HcrstellungSkostcn bei den meisten Waren nicht

crfolgt ist, ergibt sich ans den erhöhten Preisen cinc

Kricgsprcistrcibcrci, dic alle Erfnhrnngcn' frichcrcr

Kricgc wcit binter sich lässt.

Tas Getreide m ehl, das in dcr. vorstcbcndcn

Tnbcllc nicht mit erwähnt ist, ist gleichfalls im Preisc

stark gcsticgcn. Mit dcr Regclung des Getreide-

vcrbrnuchs bnt sich sängst der Teutsche Lnndwirtschnsts-
rnt beschäftigt,. Tcr Vorfihcudc, Grns Schwerin-
^öwitz, fiibrtc dort nus:

„Kcin andcrcr Stand stcht scstcr in dem Entschluß,

in diesein Kriege, koste cs, wns es wollc, dnrchznbnltcu

bis zn cincm vollcn Sicgc, nls dic dcntschc Leiudwirt-

scbnst. Wir wcrdcn und iniisscn dnrchbnltcn bis znr

Ertnmpfnng cincs Sicgcsprciscs, dcr die unermcß-

lichen Opfer dieses Krieges wirklich lobnt, bis zn cincm

Fricdcnsschlnß, dcr uns nnd nnfercn Nachkomincn fiir
nlle Zukunft nicht nur volle Sicherheit und cinc volle

Vcrtcidigiiiigsfähigkeit gcgcn glcich rnchlofc Ucbcr-

fälle bictct, sondcrn nnch dic vollc Frciheit der Ent-

wickclnng lil'.scrcr ganzcli wirtschaftlichen und na¬

tionalcn. Kraft gcwährleistet."
Auf daS „Turchhalten" richten sich die Herren ci».

Und — sicbc da! dns als „Sicg des sozialistische»
Prinzips" angepriesene Getreidemonopol sindet ihre

srciidige Ziistiinmuiig! Ter Landwirtschaftsrat tritt

dafür cin. dnß die künftige Ernte nn Brotkorn, Gerste
und Haser beschlagnahmt wird. Sie wollen , an dein

jetzigen System festhalten, Nnr kleine Aenderungen

scheinen ihncn erwünscht: sie trete» siir die Dezentrali¬
sation cin und vor allem für stärkere» Einfluß der

Gntsbcfitzcr: „die landwirtschastiichen Jntcrcsscn
müsscn bcsscr gewahrt werden und zn diesein Zwecke

müsse bei alleii dic Inanspruchnahme lnndwirtschnft-
liebcr Erzcngnifsc betrcffcnden Bestimmungen die

Entschcidiiilg iil dic Hand dcr bei dcn Lnndcszentrnl-
bcböldcn bcstchenden lnndwirtschaftlichen Verwnl-

tmigcn gclcgt werdcn," ^ Tcr „Vorwärts" schreibt

dazn iintcrm l7, Mai:

„In dcr Tat liabc» ja auch die Großgrundbesitzer
bei dem bestellenden System glänzende Geschäfte ge¬

macht, Sie baben fiir Getreide »ie dagewesene Prcisc

crziclt, cbcnso siir Kartofscln, fiir Riibcn nnd andcrc

Futtermittel, die sic abzugeben hatten', ihr Vieh habe»

sie zn fnbelhnsten Preisen losgeschlagen, und auch i»

Zucker und Brnnntwein wnrden glänzende Geschäfte

gemacht. Das Kriegsjnhr ist cin fettes Jahr für diese

Produzenten geworden. Tic kühnsten Fordcrungen,
dic im Antrng Knnitz") sormuliert wurden, sind weit,

weit iibertroffen worden. Damals wurden 215 Mk.

siir die Tonne Weizen, 185 Mk. fiir Roggen, 155 Mk,

siir Gcrstc »nd Hnfer nls Verkaufspreis genannt, den

dns Reich fordern sollte bei Monopolverkauf, die

Prcisc, die die Lnndwirte erzielen konnten, wären er¬

heblich niedriger gcwcscn. Jetzt aber ist für die Tonne

Wcizcn dc» Landwirten ci» Prcis vo» mindestens
25ll Mt„ für Roggen 21g Mk. bewilligt worden, wäh-
reiid Hafer n»d Gerste schließlich mit 300 Mk. nnd

dariiber verkauft wnrden. Für die Kleinbauern stcht

dic Ncchniing frcilich anders, denn sie hnbcn vielfnch
dns nncrfchwinglich teure Futter nicht beschaffen
können und waren dahcr vielfach nicht in der Lage

„durchziihaltcn", sondcrn mußten ihren wertvollste»
Besitz, das Vieh verkaufe», als die Preise »och niedrig
waren, Tic Frage, was im kommenden Erntejcihr
gcschehcn foll, ist nllcrdings von allergrößter Be¬

deutung. ES ist kaum anzunehmen, dnß der Krieg
auch den nächsten Winter dauert. Auf dcr nndcrc»

Zcitc ist nber zweifellos, dnß dic Vcrwcrtnng der

kommenden Ernte nicht dem „freien Spiel der Kräfte"

überlasten bleiben kann. Auch nach Friedensschluß
diirftc cs Monate dauern, bis der Handel in normnlc

Bahncn gelangt, und bis dahin muß die Versorgnng
dcr Bcvöltcrnug sichergestellt wcrden. Tic geschlichen
Bcstimmiiiigcn, ans dic sich alle Verordnungen dcs

Bniidcsrnts in bczng ans Fcstsctziiiigcn von Höchst¬

prciscn und Turchführung der Beschlagnahme stützeil,
babcn provisorischem Charakter. Dadurch werden

nbcr dic Vcrhältiiissc kompliziert. Angenommen, cs

wird das gccrntctc Gctrcide beschlagnahmt und dcn

Lnndwirtcn vom Staate bcznhlt, nach Friedensschluß
tritt abcr die Gewerbefreiheit wieder eiu, wns besngt,

*i Graf Kauitz hatte 1894 im Reichstage beantragt,
dns Reich solle den -Ein- und Verkauf des ausländischen
Getreides zil bestimmten Mindestpreisen übernehmen.

dnß nunmehr die Getreidehändler nnslündisches Ge¬

treide cinfübrcn können. Wcnn auch zu bcfiirchtcn

ist, daß stuf dem Weltmarkt höbe Getreidepreise gelte»

werde», so diirftc doch ein Preis von WO Mk. fiir die

Tonne Weizen in Berlin unmöglich sich einstellen.

Wns dann? Dic Großgrnndbcsitzcr hättcn zu Kricgs-

preisen an den Staat verkauft, während faktisch Ge¬

treide zu niedrigeren Preisen zu haben ist! Wie man

sieht, würde die einfache Anwendung der zurzeit

geltenden Bestimmungen iiber Höchstpreise nnd Be¬

schlagnahme nnf die neue Ernte schr den Interessen
dcr Großgrundbesitzer entsprechen, aber keineswegs

wiirde sic im Interesse der Allgemeinheit liegen. Es

ist nlso klar, duß hier ein Eingreifen dcr gesetzgebenden
Körperschaft, des Reichstages, notwendig ist. Hier

gibt es zwei Wege: entweder, cs wird gesetzlich fiir die

Dauer cin staatliches Getreidemonopol eingeführt,
das aber freilich anders nlissechen müßte, als das vom

Grnfen Knnitz vorgeschlagene, oder eö miissen Ucber-

gnngsbestiinniuiigen geschaffen werden, die es ermög¬

lichen, von der Kriegswirtschaft zu normalen Verhält¬

nissen! überzugchcn. Der verliängnisvollc Fchlcr wnr,

dnß nach AuSbruch dcs Kricgcs man dic Zügel schleusen

ließ. Es wurdc ein gewaltiger Teil dcr fiir menschliche

Nahrung notwendigen Produkte an das Vieh ver-

süttert nnd zur Herstellung vo» Schnaps vergeudet.

Man hnt sich dann in lctztcr Stunde z» Maßregeln

gezwniige» gesehen, die zwar einer Katastrophe vor¬

bei,gtcn, die nber nicht verhinderten, dnß eine horrende

Teuerung eingetreten ist, daß mn» zn Surrogaten

greisen mußte, wns die Volksernährnng »»günstig

beeinflußt, daß die Brotrationen sehr gering aus¬

fielen. Dicse chaotischen Bestimmnngen einsnch be¬

stehen lasscn nnch fiir dns kon,inende Erntcjnhr gcht

nicht nn. Wie die Tingc sich gestalteten, hnt die

Regierung schließlich nns eigener Machtvollkommeu-
heit nlles rcgniicrt. Es sind dabci Fchlcr gemacht
wordcn. Dcr vcrhäiiguisvollstc war jcdenfnlls, dnß

dic Interessen der Konsumenten gegenüber jenen dcr

landwirtschaftlichen Produzenten und der Händler

nicht innncr gcnügcnd gcwnhrt worden sind. Aufgabe
des Reichstages- muß es sein, dafür zn sorge», daß im

neuen Eriitejahr sich dicsc Zustände nicht wiederholen.

Der Landwirtschaftsrnt ist nuf dem Posten! er will

die Tinge regeln unter Ausschaltung der Volks¬

vertretung. Ter Reichstag dnrf sich aber hier nicht

ausschalten lassen."

Die 4. KriegstWilg des Reichstags.
Der Neichstng hnt seine Arbeiten nicht vor

Pfingsten erledigen können. Er tritt gleich nnch

Pfingsten wieder nuf einige Tnge zusammen.

Inzwischen hat der Ausschuß sür ocn ReichshttnS-

hnltsplnn dic Vorschläge beraten, die zur Verbesse-

rung der M i I i t ö r r e n t e n ° und Hinter »

b l i c b c n c n g e s c tz e beantragt wordcn wnrcn. Da¬

bei zcigtc sich wieder dcr nltc Gegensntz'. die Regierun¬

gen und cin Teil der bürgerlichen Parteien wollten die

Verbesserungen bis auf die Zeit n n ch dem Kriege ver¬

schieben', die andcrcn biirgerlichen Pnrtcicn und ins¬

besondere die Sozialdemokrnten forderten, daß die un-

gcnügendcn Entschädignngcn schonjetzt erhöht wer¬

den. Schließlich ist cine Verständigung zustande ge¬

kommen, dieindcrForm den Bedenken der Regie¬

rungen Rechnung trägt, aber den Familien dcr im

Kriege Gefallenen oder arbeitsunfähig Gewordenen

sofort überall die notwendige Erhöhung der Unter-

stütznngen sichern soll.

Auch über den wichtigsten Grundsatz siir dic Er¬

höhung ist Uebereinstimmung erreicht worden. Der

Stnatssckretär des Reichsschntznmts konnte erklären:

Tie Rcgicrnngcn sind grundsätzlich damit einverstnn-

den, daß das frühere Arbeitseinkommen dcs

Gcfccllencn oder arbeitsunfähig Gewordenen bei der

Entschädigung ihrcr Familicn fiir Zuschläge' zu den

nnch den gegenwärtigen Gesetzen zn gewährenden Be¬

züge berücksichtigt werden sollen. Ferner sollen nlle

anderen Verbessernngsvorschlägc „eingehend erwogen

und nach Möglichkeit berücksichtigt werden". Dem

Gesetzentwurf zur Aeiidcriing dcr Entschädigungs-

gesetze wollen die Regierungen dem. Reichstage „zu

dcm frühest möglichen Zeitpunkt" zugehen lnssen. Der

Stnntssckrctär verpflichtete sich, dafür einzutreten, daß

dcr Rcichstag die VorInge in seiner ersten Tngnng

nnch Friedensschluß erhält. Bis zn dicscr gcsctzlichcn
Rcgclung der Angelegenheit sollen die Entschädi¬

gungen, dort, wo es im Sinnc der vorliegenden Ver-

besserungsvorfchläge notwendig ist, nns den sür dicscn

Zwcck bestimmten Mitteln, erhöht wcrdcn.

Ten Familien der Kriegsteilnehmer ist dnher

dringend zn raten, daß sie sich diesc Zusage merken,

sollten sic ihrcn Ernährer durch dcn Kricg vcrlicrcn,

dann müssen sie darauf achten, ob ihnen in der Tat

nnßcr dcn in den EntschädigungS-Gesetzen vorge-

schricbencn Lcistnngc», auch dic nach dcm früheren
Arbeitseinkommen zn bcmcsfcnden Zuschläge be¬

willigt worden sind. Dies muß ans dem schreiben zu

ersehen sei», in dem der Familie die Höhe und Zu¬

sammensetzn,ig dcr Entschädigung mitgctcilt wird,

Solltcn dic Zuschläge fehlen, so mnß die Gewährung
der Zuschläge sofort bei der Ortspolizeibehörde des

Wohnorts oder des anläßlich dcs Kricgcs gcwähltcn

Aufenthaltsorts beantragt werde». Die Mitgliedcr

nnscrcs Zentrnlverbandcs dcr Handlnngsgchilfcn
werden es als ihre Pflicht betrachten, sich nm die

Familien ihrer früheren Mitnrbcitcr, die dem Kricge

zum Opfcr gcfallcn sind, zn kümlnerii nnd ihnen bc-

hilflich sein, damit sie ihre vollen Ansprüchc geltcnd

machcn. könncn.

Ebenso ist in der Mi et frngc dns Vorgchcn
der Sozinldemokrntc» nicht ohne Erfolg gehlicben.
Die Absicht des Präsidentcn, daß der Entwurf cincs

Gcsctzcs znr Einschränkung dcr Verfügungen über Miet¬

ling Pachtzinsforderunge» in einer Sitzung voll¬

ständig crlcdigt wcrdcn sollte, konntc nicht ausgeführt
werden. Viclmchr hnt dcr Rcichstag nnf Antrng der

Sozinldcmokrntcn dcn Entwurf sstnch der ersten

Lcsnng nn einen Ausschuß verwiesen, dnmit bei dieser

Gelegenheit nnch die Mnßncihmcn zum Schutze dcr

mit ihrcn Mictcn rückständigen Mictcr nnd sonstiger
Schuldncr bcschlosscn wcrdc».

Tie Sozinldemokrntcn hnttcn bereits früher die

bicrzn notwendigen Vorschriften beantragt, Erfren-
licherweise haben die Rcgicrnngcn bis zur crstcn

Lesung jcncs Gcsctzentwurfs einem dieser Anträgc

Folgc gcgcbcn, wcnn nnch nur in gnnz beschränktem
Maße', sic habcn siir dic Dauer dcs Kricgcs dc» gcgc»

cine Beschlagnahme geschützten Jnhrcs -

betrng des Arbeitslohnes von 150« Mk.

nnf >2ttl>0 Mk. erhöht. Hoffentlich gclingt cs den

Sozinldcmokrntc», dicsc» Schntz noch bctmchtlich
wcitcr niiSziidchiicn »nd anch dcn Schuldner» ihr

Hansgerät, ihre Kleider nsw, in einem angemessenen

Umfange vor einer Pfändung z» sichcrn.
Hinsichtlich dcr V crsi ch c r n n g d c r A nge -

stclltcn hnbc» die Sozinldcmokratc» dc» Ansschnß
für dcn Reichshnnshnltsplntt vernnlnßt, gegen eine

Ungerechtigkeit Stellung zn nehmen. Es hnndclt sich
dnrnm, dnß nnch den jetzigen Bestimniiingen die Zeit,

während der der Angcstclltc Kricgsdienstc Icistct, ihm
nicht fiir dic Zurücklegnng der Wnrtezeit nnd nnch

nicht fiir die Berechnung dcs Rcutcnbctragcs n n -

gerechnet lvird. Nchmcn tvir z, B. n»: Zwci Aii¬

gestelltc sind von denselben Zcit nn vcrsichcrnngs-
pflichtig und wnren während der gnnzc» Dancr der

Versicherung immer in einer gleichen Lohnklnssc.
Wcnn sie dcrcinst nn demselben Tage erwerbsunfähig

wcrden, so erhält nnch den jetzigen Bestimmungen der

Angestellte, der während der Versicherung Kriegs¬

dienste geleistet hnt, cine geringere Rente als dcr

Angcstclltc, dessen Versicherung nicht durch Kriegs¬

dienste gestört ivorden ^st. EiN'Neiter Tniik des Vater»

landcs für dic Kricgsdicnstc.
Dahcr vcrlangcn dic Angcstclltcn mit Rccht, dnß

dicsc Schädigung dcr Kricgstcilncbmcr bcscitigt wird.

Die ^ozinldenwkrateii traten für diese Forderung ein,
nnd dcr Ausschuß beschloß in der Tat, dcr Rcichstag

soll von den Regierungen einen Gesetze»tw»rf ver¬

langen, der das Versichernngsgesetz fiir Angestellte so

ändert, daß die Zeit der Kriegsdienste in jeder Be¬

ziehung als vollwertige Versicherungszeit angerechnet
wird, («siehe auch die Mitteilnng nnter „Sozial¬
politische Angelegenheiten".)

, Endlich ist es in dem Ausschuß fiir den Neichs-

hnushnltsplnn zu einer wichtigen Aussprache übcr die

E r n ä h r un g s f r n g e gekommen. Tic Regicrnngs-
vertreter konntcn mitteilen, daß die unentbehrlichen
Nahrungsmittel in genügender Menge vor¬

handen sind. Die sozinldemokrnten wiesen nnch, dnß

diePreise der Nahrungsmittel für die große Masse
dcs nrbcitcndcn Volkcs vicl z» tcner sind, Sie wen¬

deten sich scharf gegen den jetzigen Zustand und for¬
derten immer wieder, dnß die Prcisc gnnz bedeutend

heruntergesetzt werden. Ebenso zeigten sie, dnß fiir die

ärmere Bevölkerung mehr Brot bcschnfft werden

muß. Hoffentlich schließt sich nnch die Vollvcrsnmm»
lnng des Reichstags diesen Forderungen an.

Für die Pfändung von Lohn», Gehalts- und ähn¬
lichen Ansprüchen gilt im allgemeinen der Grundsatz,
daß dein Schuldner ein bestimmter Mindestbctrag zur

Bestreitung seiner dringendsten Bedürfnisse belassen
wird, während der Mehrbetrag bei Lohnforderungen
uneingeschränkt, bei Benmtengehältern und Pensionen
zu einem Drittel pfändbar ist. Diese Grenze der

Pfniidbnrkeit ist zurzeit ans 1500 Mk. sestgesetzt. Eine

Hinnufsetznng der Grenze ist bereits seit längerer Zeit
von Arbeitern und Angestellten gefordert worden.

Die NeichSvcrwaltiiiig wnr deshalb schon vor dem

Kriege in Erörtcrungcn übcr einc Rcform dcs Lohn-

bcschlngnnhmcrcchts eingetreten, die sich zugleich auf
die Frngc der Wirksamkeit der sogenanntcn 150v-Mk.-

Verträgc und dcr Znlässigkcit von Aiifi'cchnniige» mit

Gegenanfpriichcu ans vorsätzlichen unerlaubten Hand-
lnngeit des Dienstverpflichteten erstreckten. In-

zwischen hnt dcr Kricg cine beträchtliche Verteuerung

unserer wichtigsten Lebensbedürfnisse herbeigeführt.
Wie die Erfahrungen des täglichen Lebens beweisen,
sind namentlich die Kosten der wichtigsten Nahrungs¬
mittel und Gebrauchsgiiter durchschnittlich um min¬

destens ei» Viertel gestiegen. Der Bnudesrnt hnt

deshalb entsprechend einem Antrage der sozial-
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demokmtischeu Abgeordneten ini Reichstage (vergl.
„Hal>dluugsgehilfen-Zeit>,ng" voui 12, Mail cinc

Verordiinng iibcr dic Einfchräiiiniig dcr Pfändbarkcit
vun Loh»-, Gchalt«- nnd ab,,lichen Anspriichen cr¬

lasscn, Dabci handclt cs sich nnr nm cinc vorläufige,
siir dic Toner dcr Kriegstci,er»ng gedachte Aiaßregel,
Tic Verordnung bestii,,,,,t, das; an dic Stcllc dcr fiir
dic Pfändbarkcit bishcr maßgcbcudc» Summc vun

1500 Ä,'k, bis anf wcitcrcs dic Summe vun 2000 Mk.

tritt, Tics hat uhnc weiteres znr Folge, daß in gleicher
Wcisc dic Anfrechiinng gcgcnübcr Lohnfordcrnngcn su-
wic dic Abtrctnng »nd Vcrpfändniig sulchcr Ansprüche
bcschräntt ist. Damit dcr crstrcbtc Zweck in vullem

Umfang crrcicht ivcrdc, ist dcr Verordnn»» i»sofcr»
riickluirtcndc Kraft beigelegt wurdc», als cinc vur dcm

Inkrafttreten vorgcnommcne Zwangsvullstrcckniig,
Ausrechnung, Abtretung udcr Verpfändnng hinsichtlich
spätcr sällig ivcrdcndcr Bcziigc ihrc Wirksainkcit vcr-

licrt, sulucit sic bci Anwcndnng dcr Berurdnnng nn-

zi,lässig scin wnrdc.

Dic Verordnung hat folgenden Wortlaut:

Tcr Blnidcsrat hat nnf Gruud des 8 3 dcs Gcsctzcs
iibcr die lLruinchtigliug dcs Bundesrats zn ivirtschnstlichen
!vlnsznnhmcn nsw. vom 4, 'Ailgust 1914 i.Neichs-Gesctzbl,
«. 327) folgende Bcrordniing erlassen:

§ 1.

An die Stelle der im Z «5« Abs. 2, 8 ,dcr Zivilprozest-
ordimiig und im § 4 Nr. 4 des Gesetzes vom 21. Juni 1809

iGuudcs-Gesebbl, IM S. 242 und 1871 S. Sch Neichs-
Gesetzbl, 18!l7 S. 159, IM S. 882) vorgeschcnen Summe

von 1500 Vrnrl tritt bis auf weiteres die Summe vou

2000 Mark.

8 S.

Diese Verordnung tritt mit dein Tage dcr Verkündung
i» Krnst, Dcu Zeitpunkt dcs Außerkrafttretens bestimmt
der Reichskanzler.

Ist ein 'Anspruch der! im Z 850 Abs. 1 Nr. 1, 7. 8,

Abs, 8 dcr Zivilprozctzordnung bezeichneten Art vor dem

Jnkrnfttrctcn dieser Verordnung gepfändet, so verliert dic

Pfändung hinsichtlich spnter fällig werdender Bezüge ihrc
Wirksamkeit, soweit sic bci Anwendung des 1 unzulässig
seiu Ivürde, Dies gilt entsprechend für ciue vor dem In¬
krafttreten der Vcrordnung erfolgte Aufrechnung, Abtretung
odcr Vcrpfänduug.

Bcrliu. dcu 17. Mai 1915.

Vorschuß in Form von Waren.
Die Berliner Kauftuannsgerichtskorrespondenz

bringt cine» Bericht über eine Klage der Versiche¬
rungsgesellschaft „Victoria" gegen einen

ibrcr friihercn Angestcllten. Dicscr hatte einem bei
dcr „Victoria" seit Jahre» übliche» System zufolge
auf feine Bitte um Gehaltsvorschuß diesen nicht
in barem Geld erhalten, sondern in Form
einer Anweisung auf das Kaufhaus
Heinrich Jordan. Die Rechnung über die von

dem Angestellten ausgesuchten Waren geht dann an

die „Victoria", die den Betrag verauslagt. In dicsein
Falle war dcr Bcklagtc ctliche Monate nach Entnahme
dieses Vorschusses ans den Diensten der Gesellschast
ausgeschieden. Die Gesellschaft zog aber den Betrag
des Vorschusses beim Ausscheiden nicht vom Gehalt ab,
so daß der Beklagte annahm, die Gesellschaft habe dcn

Betrag aus Entgegenkommen gestrichen. Jetzt plötz¬
lich im März dieses Jahres erhält der Beklagte von

der Gesellschaft die Aufforderung, den noch bestehendem
Vorschi,ß von IM Mk. zu begleichen und kurz darauf
erfolgte Klage beim Kaufinannsgericht. Der Beklagte
erhob den Einwand, daß er vor der Einberufung zum

Heeresdienst stehe und Weib und Kind zurücklassen
mttssc. Es sci unbillig, wenn die Gesellschnft jetzt nach
Jahren den Betrag auf Hcller nnd Pfennig und noch
dnzn mit Zinsen zurückerhalten wolle. Es knin dann

schließlich, nachdem das Gericht festgestellt hatte, daß
cs sich uicht nm cinen Vorschuß, sondcrn um ein Dar¬

lehen handle, zu cincr Vereinbarung, wonach der Be¬

tlngte den Bctrng in Monatsraten vo» 10 Mk. zurück¬
zahlen wollc.

Die Knnfmannskorrespondenz beginnt ihren Be¬

richt niit den Worten: „Ein nicht nur nach der rccht-

licheil Scitc zu Bcdenken Anlaß gebendes Vorschnß-
systcm", fügt nbcr nicht hinzu, woriu sie die Be¬

denken des Fnlles 'eigentlich sieht. Da die Frage inter¬

essant genug ist, wollen wir darüber unsere Meinung
in einigen Worten sagen. Zunächst: Warum besteht
die Victoria im Prozeß durchaus auf ihrem Schein,
dnß dns geliehene Geld ein Vorschuß sei? Mnn knnn

darüber nnf Grnnd der Angnbcn der Korrespoudcuz
nur sehr unbestimmte Vermutungen äußern. Während
des Krieges haben bekanntlich die Gerichte das Recht,
aus eigener Machtvollkommenheit Abzahlungsratcn
nnf Schnldfordernngen festznsetzen, u»d weil dic

„Victorin" hieri» ciue Gefahr witterte, fo wollte sie
aus der Forderung durchaus einen Vorschuß kon¬

struieren, den sie wiederum in sehr zweifelhafter Aus¬

legung der von Abrechnungen handelnden Gcsctzes-
pnrngrnphen ihrer Mcinnng nach seinerzeit sofort nm

Gehalt hätte kürzen können. Wir entsinnen uns

wcnigstcns, dnß dic „Victoria" in dcr Vurschnßfragc
sich stcts ans dcn Standpunkt gestellt hat, das seien
vornusgcgebene Gchaltsteilc, die sie nicht nuch cinmal

zu znhlcn brauche, und die sie dcshalb vom letzten

Gcbalt ihrcs Angcstclltcn glattweg kürzen könnc nn-

bcfchadct dcr Tatjache, daß das Gcsctz ausdrücklich dic

Anfrcehuung von Fordcrungcn dcs Arbeitgebers gegen

dcn Augcstclltc,i auf Tcilc dcs Gchalts vcrbictct. Es

fclilcu uns die Worte, nm unter dem Burgfrieden das

Verhalten einer Gesellschaft, wclchc nnf diefem Wcgc
einem ins Heer eintretenden frühere» Angestellte»
dns Recht, seine Schnld erst iii Abzahln,,gSrate» zu

tilgen, raube» will, gebührend zn teuuzeichneu.
Sehen wir von diesen Fragen ab, so ergibt sich

zuuächst unter deni Gesichtspunkt des geltendem Rechts,

dnß mn» erhebliche Bedeute» gcgcn dic Bcrcchtigiing
dcr Forderung an sich nnf folgcndcm Wcgc herleiten
könne: Der Angestellte könnte beweise», daß cr dic

vou ihm bei der Firma Jordan cntnommc»ctt Warcn

ctwn von dcr Koiisnmgcnvsscnschnft, bci dcr cr Mit¬

glicd ist, billigcr hätte bczichcn könncn, Tic

„Victoria" liabc ibn dnrch ihr merkwürdiges Systcm
und infolge einer bei ilnn vorbandenen Notlage ge¬

zwungen, dieie Waren vou einer der bei der „Victoria"
ein Monopol besitzenden Firme» zu eutuelmien. Es

iei ungerecht, ibn zn zmingen, nuch de» Betrag, um

deu er nuf diesem Wcgc gcscbädigt ivordcn sci, a» dic

firnia zurüctzulicscrn. Ein solcher Einwand nützt
leider auf die Schwierigkeit, daß der Angestellte be-

weispflicbtig wäre, und daß er den Beiveis beute nach

Jabre» wobl kaum noch ivürde fiiliren können. Wenn

Mir aber diesen Gedaiitcugnug ciumnl nicht unter den

Gesichtspunkt des geltende» Rechts, sonder,, »»ter

den des zu schnffenden Rechtes stellen, su selieu wir

dns Nnsozinle der gnnzen „Victuria"-Masmahiuc außer¬

ordentlich klar vor Auge», -K >>.

Die ArbeltsloslgKkit in den Hl
Das Aprilheft dcs „Rcichs-Arbcitsolatts" bringt

dic Uebersichte» iiber die Arbeitslosigkeit der Hand-
lnngsgchilscn im ersten Vierteljahr 1915, so daß uuu-

mchr dcr Umfang der Arbcitslosigkcit iu

dcr Zcit vom 1. InIi 191 I bis 31. M ä r z

1 9 1 5 festgestellt wcrden kann, Tcm nnchstchcndcn
Anszugc ans dcr nmtlichc» Statistik müsscn wir zur

richkigcu Würdigiing dcr Znhlcn vornnsschickc», WnS

ivir schon bci dcr Wicdcrgabc dcr llcbcrsichtc» fiir
das 3. nnd 4. Vierteljahr 1914 sngten:

„Tic vom Kniserlichc» Statistische» Amt ver-

öffcntlichtcn Znhlen iiber dic Arbeitslosigkeit in den

Arbeitsgemeinschaften und in den Aiigcstcllteu-
vcrbände» entbehren der Zuverlässigkeit aus mancherlei
Gründen, auf die hier im einzelnen nicht eingegangen
wcrdcn kann. Tie Zahle», die wir deni „Neichs-
Arbeitsblntt" eutnehmcu, könne» dnher kein getrcues
Bild dariiber geben, wie cs wirklich um die Ar¬

beitslosigkeit steht. Das war in Friedenszeiten nicht

möglich nnd ist anch jetzt nicht dcr Fall,
Ter einzige Nutzen, der stch aus jenen Znhlen er¬

geben knnn, ist der Vergleich zwischcn denjenigen
Zahlen, die f r ü h e r ermittelt worden sind, und den¬

jenigen, die stch jetzt ergeben. Da stch dic Angaben
dcs „Neichs-ArbeitSblatts" nur ans dicjcnigcn Organi¬
sationen beschränken, die an daS Kaiserliche statistische

Amt berichten, so bleiben alle diejenigen Arbeitslosen
n n gezäblt, die entweder einem anderen Vcrbändc

odcr gnr kcincm angehöre». Tn nber diejenige» Ver-

cinc, dic sich wäb'rcud des Krieges n» der ^tntistit

beteiligen, nueli schon vor >!i»cgsnusbrucli nu der

Stntistit teilgeiwmme» linbe», iu läßt sicb wenigilens
erniittel». welchc» Einfluß der Krieg auf die Arbcits-

lusigkeit in diesen Verbände» gcliabt bat,

Tas „Rcichs-Aichcitsblatt" teilt ieine Bericht-

erstattnilg iiber die Arbeitslvsigkeit, suiveit die Hand-
lnngSgehilfe» in Betrncbt kummeu, erstens in die

Znblen, die bei der Stellenvermittlung, und zivei-
teils in diejenige»! Znblen, die bei den ^tellenlofen-

unterstiitznngscinrichtnngcn dcr bctciligtcn Vcrbändc

ermittelt worden sind,"

Rund füttsnndzwanzig Haudlungsgebilfenorgniii-
sntioncn, darunter alle größcrcn, tcilcn dcm Kniicr-

lichcn Statistische» Amt vierteljäbrlich mit, wicvicl

S t e l l e s u ch c » d c sich a m S cl, l u s s e dcs Bc-

richtSvicrtcljahrcS nlS st e l > e u l o s gemeldet bnben.

Diese Vereine gnben dic Znhlcn der Stellcnloscn fiir
dcn 30. Scptcmbcr und den 31. Tezcmbcr der Jabre
1913 nnd 1914 sowic siir den 31. März 1914 und 1915

wie folgt an:

Z. Vier

I?I4

niännl,« wcibl.

teljahr
l»IZ

männl, ! wcibl.

4. Vierteljahr
1914 I9IZ

niännl.« wcibl.
,

männl.! wcibl.

1. Vierteljahr
1915 !i 1914

männl,! wcibl, männl, , wcib,.

Kontoristen, Kassierer, Buchhalter,

Verkäufer, Lageristen, Magaziniers

6484

2928

5954

1825

4263

1847

2531

50S

5030

2185

i

5877
^

4320

1801 s 1673

1525

434

1937

731

4082

1351

I

! 4206
^
2323

1982
^

557

17 141 9146 14 893 7952 8101 906«

Ans diesen Tabellen ergibt sich, daß die Arbeits¬

losigkeit besonders groß ist unter den weiblichen An¬

gestellten. Bei den Männern wnr sie im 3. und

4. Vierteljahr auch größer als i» Friedenszeitc», im

1. Vierteljahr bat sich das Gegenteil herausgestellt —

eine Folge der stärkeren Einberufung des Landsturms.

Die jeweiligen Gesamtzahlen der gemeldeten
Arbeitslosen betrugen

im ersten Kriegsvicrteljahr: 17141, iin Jahre zuvor: 9146

„ zweiten „
14 893, „ „ „

7952

„
dritten

„ 8101, ,
9068

sie sind mit der Fortdauer des Krieges bedeutend ge¬

ringer geworden. Berücksichtigt man aber, daß

Hnudcrttauseude unserer Kollcgc» z»,u Militär ciu-

gezogeu sind, so crgibt sich, daß Endc März 1915

unter den Dnbeimgebliebenen der Prozentsatz
der Arbeitslosen wesentlich größer
i st n Is er jc in F r i c d c n s z e i t e n w n r.

Diese Arbcitsloscn sind hnuptsächlich wciblichcn Ge¬

schlechts.
II.

Es sind nur wenige Verbände, die dem Kniser-
licbcn Stntistischcn Amt iiber ibrc Stcllculoscnuntcr-
stützuiigseiiirichtiiugc» »ähcrc Mittcilnngcn machen.

Ueber diejenigen Verbände, von denen regelmäßig
Zahle» vorliege», geben die solgenden Tabellen

Auskunft:

Name der Organisation

Bezugsbcrcchtigtc

Mitgliedcr
Endc dcs

Z. Vierteljahrs

1914 ! I9IZ

Gcs,

dcr bczugsbcrcch-«
tigtcn Stcllcn- !

iuscii Endc dcs «

3, Vicrtcljnhrs
'

t',U4
'

wi:!

i m t z n l, l

dcr Stcllenlosentagc
dcr Untckslüßten
im 3, Vicrtcljahr

1VI4 ! IUI3

dcr im :

untcrslützten

Pcrsoncn

I!U4 ! IS1J

Z a I, I

, Vicrtcljahr

bczahltrii

UntcrstützllNgslagc

wil ^ NU3

z ! z

Dcutschnationaler HandlungSgehilfen-

Kausmnuuischer Verband für weibliche

Verband Deutscher Handlungsgehilfen
Verein der Deutschen Kaufleute. . .

Verein für Handlnngskommis von 1858

Zentralverband der Handlungsgehilfen

80 707

62 287

19 50«

69 55«

19 462

86 63«

23 433

65 584

17 200

61 85«

17 605

1225

146

212

398

482

422

721

47

186

273

105

45 572 51 216

9 568« S524

25 801 26 835

11 «09 9 743

30 189 25 01«

18 943 1«519

744 877

264 144

552 ^ 563

257« 194

697 > 537

531 , 231

33 «96

5 590

21 14»

8 114

22 642

13 653

38 638

4 065

23 047

7 838

20 «08

7 160

273 991 i 272 302 2 885

lZ,

1 332 ^ 141 «82 j 128 847 3 «45 ! 2 546 104 243 100 756

Name dcr Organisation

Bczngsbcrcchiigtc

Mitglicdcr
Endc dcs

4. Vierteljahrs

I«l4 ISIZ

dcr bczu
tigtcn
lliscn E

l, Vicr

UNi

Gesamtzahl

Mcrcch-:: z>cr Z^llc

dcrllni.

cijnhrö ! ^

Wl3 > n,N4

nlofcniagc

rstütztc»
crlcijnhr

19iJ

Zahl
der im 4, Bierteljahr

untcrsiütztcn !! bczahitcn

Pcrsoncn ! Untcrsliitzungslagc

1gl4 s lSl^! ^ !9l4 ! UNZ

/ Z ! « 7 » ! « 1 ?« ! i?

Dcutschnatirmalcr Haudluugsgehilfeu-

Kaufmäunischer Verband für weibliche
Angcstcllte

Verband Deutscher Handluugsgehilfeu
Verein dcr Deutschen Kaufleute. . .

Verein fiir HaudlungskommiS von 1858

Zcutralverbcmd dcr Handlungsgehilfe»

86 072! 82 740

21 804 23 537

64 412 66 176

19 300! 17 20«

«7 94S 67 00«

20 533 18 479

1 241

51

271

51

125

176

587

42

22 l

154

607

8«

93 695

20 930

31 758

20 141

49 35«

2LI76

40 515

7 870

28 042

6 952

29 388

7 ««7

1 503 799,

515 196

617 521

425 172

1 002 579

. 58« 185

>

65 249 l 80 502

16 111 5 651

24 396 22 309

15 551 5 227

38 859 235ll

20 113 5 719

280 066 275 132 1 915 1691 244 05« 120 654 4 642 2 452 180 279 92 919

81171138^^2771
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Namc dcr Organisation

Tcntschnationaler Haudlungsgchilfen-
Verband

Kaufmännischer verband für wcibliche
Angcstcllte

Vcrbnud Dcntschcr Handlungsgehilfen
Verein der Dentschen Kaufleute, . .

Perein für HaudluugStoimnis von 1858

Zenlralverband dcr Handlungsgehilfen

Bczugsbcrcchiigtc

Miiglicdcr
Endc dcs

I. Vierteljahrs

I«IZ I«I4

85 814

21 874

67 «21

19 800

68 480

2« 668

82 556

22 403

64 423

13 400

68 480

10 388

233 757 275 650

G c s a m t z c> h l

derbczugsdcrcch dcr «lcllcnioscntagc

lÄcn'Endc'dc' ^ °" U„tcrs,n«lc„

l, Bicrlcljol,« !: l. «'crlchnhrljal,r

lttll NiiS

416

18

73

38

t38

234

556

41

248

132

147

116

017 1240

53 794

4 917

11880

5 319

14125

8 422

t!N4

35 932

6 664

23 222

7 834

20 791

8 392

! 957 102 835

Zahl
dcr iin I, Bicrtcljahr

unicritichien

Pcrsoncn

nnr,

862

156

278

164

38 l

2t«

l>>,4

626

193

469

168

469

198

bezahlte»

Untcrstichnngstagc

NNll 1914

37 104

3 637

1U352

4 754

11 300

«068

73 215

2« 975

4 654

18 185

6 004

16 243

5 914

77 975

In dicsc» Tabellen sind nicht die Gesamt-
zablcn der Mitglieder und der Stellenlosen an¬

gegeben, sondern nur diejenigen, die bereits

ihre Wartezeit fiir die Bczngsbcrechtignng zurück¬
gelegt batte». Wir machen auf diese Unvollständigkcit
der Statistik ansdriicklich aufmerksam. Dem Leser
ivird vielleicht cinc scheinbare Unstimmigkeit der An¬

gaben in dcn Spaltcn 4 und 5 zu den Spnltcn 8 nnd 9

auffallen. Znr Aufhellung dieses scheinbaren Wider¬

spruchs wird bemerkt, dasz in den Spalten 4 und 5

alle bczugsbcrcchtigtcn stellenlosen am Ende des

2 057I 2124

Vierteljahres, i» den Spaltcn 8 und 9 aber die

während des Vierteljahres überhaupt Unter¬

stützten gezählt sind.
Zählt man die Tage zusammen, die die Stellen¬

losen in einem Vierteljahr arbeitslos gewesen sind
(Spalten 6 nnd 7), gewinnen wir folgendes Bild"

im ersten Kricgsvierteljahr: 141032, im Jahre zuvor: 128 847

. zweiten „
244 050, „ „ „

120 654

„
dritten

„
98 957. „ „ „

102 835

Danach zeigt sich hier dieselbe Entwickelung wie

bei den Zahlen untcr I.

Krieg nnd Kapital.
Ucbcr dic Verinögensverschiebnngen während dcr

Kriegszeit heiszt es in einem Aufsatz des „Berliner
Tageblatts" vom 15. Mai:

„Dcr Kricg hat, das ist dcr Sinn dcr Wortc, einem

Tcil dcr Bevölkerung zur Besserung seiner ökonomischen
Lagc, wcnn nicht gar zum Wohlstande vcrholfen. Wollen

wir nicht iu den Fchlcr dcr Sclbsttäuschung und Ruhm-
rcdigkeit verfallen, so miissen wir uns bci dicscr Fest¬
stellnng darübcr tlnr fcin, dafz dic Wucht dcs jetzigem
Völkerringens nicht dazu angetan ist, die Kapitalbildung
zn fördern. Wenn also auf manchen Seiten neue Ver¬

mögen entstanden sind odcr altc sich vcrgröszcrt haben,
so ist das nicht gleichbedeutend mit ei«er Vermehrung
des Reichtums dcr Gesamtwirtschaft, sondcrn: was der

eine gewonnen hat, verlieren andere. Tie Hauptlast
trägt in dicscr Hinsicht, wic das ja auch nicht andcrs sein
kann, das Rcich, dessen schulden unter Berücksichtignng
dcr Kricgsanlcihcn und der Jnanfprnchnahine der

Rcichsbcmk sich seit dcm Angnst um mindestens 15 Mil¬

liarden Mark crhöht haben. Da dcr grösztc Teil dcs

vom Rcichc erlösten Geldes im Lande gcblicben ist, so
wird cs ohne weiteres klar, welchen Ursprungs die Vcr-

mögcnsvcrnichrnngen hauptsächlich sind.
Die großen Armee- und Mnrineanfträge, dic das

Rcich vergeben mutzte, haben einen starken Strom

frischen Lebensblutes in zahlrciche Kanäle geleitet: den

Nutzen daraus ziehen in erster Reihe die Heeresliefe¬
ranten. Bei ihnen, dic zum Tcil ihren jetzigen Bcrnf
erst im Lanfc dcs Krieges ergriffen haben, macht sich die

„Ncngruppicrnng dcr Vermögen" am deutlichsten be¬

merkbar. Da gibt es Leute, die mit nichts oder eincm

Dcsizit bcgonncn habcn und heute mchrcrc hundert¬
tausend Mark ihr Eigen nennen. Da gibt es Personen
und Gesellschaften, die zwar von jeher unmittelbar oder

mittelbar ans dcr Herstellung von Kriegsartikeln Nutzen
ziehen, die aber nie zuvor zn ciner so rcichcn Ernte

Gelegenheit fnndcn. Hierzu gehören die großen Aktien-

ilnternehmungen — Lndw. Loewe, die Deutschen
Waffen- nnd Munitionsfabriken, die Vereinigten Köln-

Nottwcilcr Pnlvcrfabrikcn, die Taimlcr-Motorenwerke

sowic andcrc. Und schließlich gibt cs cinc dritte Kate¬

gorie', dcncn dic Hcercsbcstcllnngcn, wenn anch keinen

außergewöhnlichen Vermögcnsznwachs, so doch einen

Ausgleich fiir den Mangel an regulärem Austrägern gc-

bincht habcn. Jn dicscr drittcn Abteilung finden sich
lieben zahlreichen Gesellschaften der verschiedensten
Industriezweige viclc Privatfirmen znsammcn, dic pro-

dnttiv ini eigentlichen Sinne oder als Zwischenhändler
tätig sind.

Dic „Neugrnppicrung" oder der „Ausgleich" ist
häufig durch schncllcs und richtigcs Erkennen dcr Be¬

dürfnisse des Hccrcs, dnrch geschickte Anpassung dcr um-

schwellen uud menschlichen Arbeitskräfte, durch Er¬

schließung geeignctcr inländischcr nnd nötigenfalls aus¬

ländischer Oncllcn chrlich vcrdicnt wordcn. Allerdings
läßt die Höhe der von einigen Seiten erzielten Gewinne

dariiber keinen Zweifel, daß die Friedcnsknlknlntion,
die fiir einen begrenzten Bedarf angemessen war, von

manchen Produzenten auch bei dcm viclfach gesteigerten
Kriegsumsntz zum Schaden dcs Auftraggebers bei¬

behalten wordcn ist.
An dcr „Neugrnppicrung dcr Vermögen" Pnrti-

zipieren neben dcr Jndustric nnd dcm rcgnlärcn Handel
auch gewisse Zpelnlanten, die es verstanden haben,
Lebensrnittel odcr andcrc Bcdarfscrzeugnisse auf-
zukausen und Prcistrcibercicn hcrbeizuführcn. Dic nuf

dicsc Wcise crziclten Gcwinnc sind zumeist auch dadurch
nicht wesentlich geschmälert worden, daß nnf verschie¬
denem Gebieten die Beschlngnnhme der Vorräte oder

ähnliches eingeordnet wurde. Denn Maßregeln der ge¬

dachten Art wurden zumcist crst so spät getroffen odcr

unter solchen Modalitäten, daß die Pläne der Skrupel¬
losen nicht vereitelt werdcn konnten.

Endlich hat dcr Kricg cincr, wcnn auch nicht großen
Zahl von Börsenspekulanten hohen Nutzen gebracht. Es

sind das solche Leute, die mit schnellem Blick heraus¬
fanden, wclchc dcr auf Akticn anfgcbanten Kriegs-
mnterinlerzenger lohnende' Umsätze erzielen würden. Ob

sämtliche Spekulanten, denen das Glück lächelte, den

richtigen Augenblick ergriffen, das heißt den Gewinn in

Sicherheit gebracht habcn, ist cine andere Frage.
Italiens Kriegsgelüste haben eincn Tcil der großen
Kurssteigerungen in nichts zerflicßcn lassen und den

Traum der Frühjahrsmillionäre zerstört.
Nicht alle Vermögensvermehrungen sind in vollem

Umfange dirckt zu Lasten der Reichsfinanzen erfolgt.
Es ist vielmehr ganz wie in Fricdenszeiten: Der Ver¬

lust, den ein Teil dcr Bevölkerung oder einzelne Per¬
sonen erlitten haben, ist von anderen als Gewinn ver-

cinnnhmt worden, Tie Preisvertenerer auf dem Gebiete

der Lebensmittel znm Beispiel haben ihren Kapital-
znwachs aus den Taschen der Konsumenten geholt,
wcnnglcich gerade hicr wegen dcs ungleichen Verhält-
nisscs zwischen dcr Zahl derer, dic dcn Vorteil, und der

Zahl dcrcr, die den schaden haben, die „Neugruppie-
rnng der Vermögen" gewissermaßen nur einseitig in

Erscheinung tritt. Deutlicher wird dcr Vermögens¬
wechsel schon bei den Börsenspekulationen, wie über¬

haupt auf dem Effektenmarkte. Der Krieg hat trotz
seines bislang für uns so günstigen Verlaufs vielen

Wertpapierbesitzern wesentliche Verluste gebracht.
Allerdings sind diesc, solange dic bctrcffenden Anleihen
odcr Aktien nicht veräußert werden, nur buchmäßiger
Natur, aber der vorsichtige Kapitalist wird sie schon
deswegen in Rechnung stellen, weil, wie das ja am

klarstem in der Ausgabe der öprozentigen Deutschem
Reichsnnleihen zum Ausdruck kommt, die Rente heute
nus jedeni Vermögen nuf Grund eines weit höheren
Zinssatzes kapitalisiert werden muß als in Friedens¬
zeiten,

Ten erwähnten tntsächlichen oder buchmäßigen
Verlusten vieler Effektenbesitzer stehen die Gewinne

gegenüber, die an den Aktien der Kriegsartikel produzie¬
renden Gesellschaften erzielt wcrden, nnd da die iin

Werte gcsticgencn und die ini Preise gesunkenen Pa¬
piere nicht immer den gleichen Kapitalisten gehören, so
ist hier die Nengruppicrung zicinlich charakteristisch.

Von den Nachteilen, die sich daraus ergeben, daß
die Rentc hcntc zu einem höheren Zinsfuß als in

Friedenszeiten zu kapitalisieren istz werden auch die

Hnnscigcntümcr bctroffcn. Für sie ist überdics dcshnlb
einc Vermögensschmälcrnng cingctreten,. weil vielfach
große Mietnusfällc zu beklngen sind. — Der Grund¬

besitz leidet stark unter den Folgen dcs Weltkricges: ans
dcr andern Scitc börcn wir, daß die Kapitalverschiebung
cincn ersten Ausdruck in der Nnchfrnge nnch Villen»

tcrrains findct. Ein Anzcichcn dcs allmählichem Aus¬

gleichs im Kreislauf der Dinge. Das Reich als Haupt-
träger nllcr Vcrlnstc wird freilich einen vollen Ausgleich
für dic jetzige Einbuße nnr dnnn findcn, wcnn dcr

Friedensschluß nnch in finnnzicllcr Hinsicht unscre Er-

wnrtungcn erfüllt.

Rechtsanschaunngen und Krieg.
In der „Arbcitcrrcchts-Beilnae" zu Nr. 20 des

„Eorrcspondenzblnttes dcr Gcnernlkommission der Ge°

wcrkfchnftcn" bringt dcr Arbcitcrsckrctär Fr, K lccis

ciuc nuderc Ansfnsfnng zuni Ausdruck, als sie sonst in

diesein Blatt zu lcscn ist. Er schreibt:

„In einem Artikel über die Aenderung der

Nechtsailschauungen durch den Krim iu Nr. 5 der

„sozialistischen Monatshefte" kommt Genosse Dr. H.
Hcincinann zu dem Ergebnis, dasz dic Uniwertuug der

herrschenden Ansichten, und Anschauungen in dcr

Rcchtswissenscl>ast in die Augen springen. Der Krieg
hnbe auf dem Gebiet des Rechts gesellschaftsfördernd
ncwirkt. Die Befriedigung von Sondcrintercssen dnrch

das Recht trete in den Hintergrilnd. So sei man sich

jetzt in allen wissenscknftlichen Publikationen darüber

einig, dasz cS ein vergebliches und sozialpolitisch ver-

fchltcs Unternchincu wäre, dem Orgnnisntioiisgednn-
ken. diesem gewaltigen Kulturfaktor, mit Strafgesetzen
und Polizei zu Leibe zu gehen. Anf dem Gebiete des

Zivilrechts habe die Kriegsgesetzgebung bewiesen, daß
der Gesetzgeber auch auf dem Boden unserer heutigen
Gesellschaftsordnung und, ohne diese zn erschüttern,
mit manchen bisher für unumgänglich notwendig ge¬

halteilen, unser geltendes Recht beherrschenden indivi»

dualistischen Anschauungen zu brechen, gesellschafts-
feindliche Maßnahmen auszuschalten und der Befriedi¬
gung unsozialer Sonderinteressen die Erfüllung zu

verweigern vermöge. Schließlich stcllt Heinemann in

den Kreisen der Richter und der Rechtswissenschaft das

Erwachen eines höheren sozialen Geistes fcst, der auf
eine Zurückdrängung des egoistischen Interesses und
die runlichste Ausgleichung der sozialen Gegensätze
gerichtet sci.

Gewiß sind eine Reihe sozialpolitischer Maßnah¬
men getroffen worden, die ohne den Krieg nicht ge¬

kommen wären. Anch auf deni Gebiete der Rechts¬
pflege wurde versucht, den Kriegsteilnehmern einen

gewissen Schutz angedeihen zu lassen. Es soll auch nicht
bestritten werden, daß Urteile, namentlich von Zivil-
gerichten. bekannt wurden, die sozialen Geist und so¬
ziales Verständnis atmen. Gleichwohl vertrete ich die
Meinung, datz man die Wandlungen nicht zu opti¬
mistisch auffassen darf. Es soll zugegeben werdcn, daß
man in der ersten Zeit nach Kriegsausbruch, als die

Begeisterung iiber die Einmütigkeit des Volkes hohe
Wellen schlug, zu recht optimistischen Auffassungen
kommen konnte. Je länger aber der Krieg dauert, um
so mehr treten Rückschläge in die alten Gewohnheiden
der Rechtspflege ein. Die Fälle, in denen das „Um¬
gelernte" anch jetzt noch betätigt wird, können kaum

verallgemeinert werden. Die Erfahrungen der Ar¬

beitersekretariate liefern täglich Beweis dafür. Hier
einen typischen, tatsächlichen Fall: Die Frau eines Kut¬

schers, der im Felde steht, soll die freie Wohnnng
räumen, Sie kann es nicht-und tut es nicht. Der

Dienstherr klagt. Der Verhandlungstermin verläuft
resultatlos, da sich die Frau auf nichts einläßt.
Außerhalb des Gerichts verspricht der Dienstherr der

Frau einen Mietzuschuß von monatlich 19 Mk.. wenn

sie sich eine neue Wohnung sucht. Nun zieht die Frau
aus. Sie erhält ein einziges Mal 1.9 Mk., dann hört
der Zuschuß auf. Nun klagt die Frau auf Weiter¬

zahlung der 19 Mk. Der Dienstherr behauptet, er

habe nur einmalig 19 Mk. versprochen. Die Frau
verdiene auch keine weitere Hilfe: sie sei auf das sozial¬
demokratische Arbeitersekretariat gegangen, auf dem

sie verhetzt worden sei. Die Frau wird abgewiesen.
Aehnliche Fälle könnten noch eine ganze Anzahl ange¬

führt werden. Jedenfalls kann wenigstens soviel
festgestellt werden, daß bei vielen Leuten dns Empfin¬
den vorhanden ist, in der Rechtspflege sci es so wie
vor dem Kriege."

Kleeis sagt, daß der Krieg auf dem Gebiete des

formalen Geschäftsganges der Rechtspflege einige Re-

formbestrebungen ausgelöst habe — er verweist auf
die Mieteinigungsämter — und schliefst:

„Im großen und ganzen wird sicher der Krieg
nicht ohne Spuren am Rechtsempfinden des Volkes
und an den Einrichtungen der Rechtspflege vorüber¬

gehen. Aber einschneidende und tiefgehende Verände¬

rungen von ihm zu erwarten, wäre Illusion. Durch
einen Krieg, und wenn er auch den aewaltinen Uir»

fang dcs jetzigen hat, wird das Wesen nnd natürliche
Empfinden des Menschen nicht geändert. Zudem ist
das Recht und die Art der Rechtspflege abhängig von

der Konstellation der gesellschastlichen nnd wirtschaft¬
lichen Machtfaktoren eines Staates. Ist doch Nccht
bekanntlich Macht. Die Art dcr Ausübung dieser
Macht bestimmt auch das Rechtsempfinden. Dasz nach
dcm Kriege das Verhältnis der gesellschaftlichen nnd

wirtschaftlichen Machtfaktorcn zneinander ein nennens¬

wert anderes wird als seither, etwa so, wie cs vorüber¬

gehend für die Dauer des Krieges sich anscheinend
änderte, wird Wohl niemand zu hoffen wagen."

Das Karisvertragsmsen in der Kriegszeit.
Ueber dieses Thema hatte sich Rechtsanwalt Hugo

Scinemann in Nr. 8 der „Sozialistischen Monatshefte"
unter anderem wie folgt geäußert:

„Es ist noch gar nicht so lange her, daß die Iu»
rissen überhaupt nicht wußteu, was sie mit dcm kollek¬

tiven Rcchtsgebilde Tarifvertrag nufnngen solltcn, da

es sich durchaus nicht in die Formeln des Pnudckten-
rechts einzwängen lassen wollte. Man verfiel daher
anf die abstruse Idee, den Tarifvertrag nls eine Vcr-

nbredung zur Erlang»»« günstiger Lohn- und Ar-

bcitsbedingungen nnznsehen. Dnrnns würde dann

folgen, daß jedermann das Recht des jederzeitigen
Rücktritts vou deni geschlossenen Tarifvertrag zusteht,
da dcr L 152 Absatz 2 der Gewerbeordnung den un¬

beschränkten Rücktritt von der Koalition gestattet. Den
Tarifvertrag mit einer Koalition zu identifiziercn, ist
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schlechthin sinnlos. Dos Wesen der Koalition ist Kampf,
das Wesen des Tarifvertrages Friede, damit Strciks

nnd Aussperrnngen vermieden odcr bccndct wcrdcn.

Die Koalition will günstige Lohn- nnd Arbeitsbedin¬

gungen erlnngen, dcr Tnrifvcrtrng sctzt diesc Be¬

dingungen fest. Vor allcm nbcr: die Koalition be¬

zicht sich auf Abreden cincr nnd derselben Wirtschnfts-

pnrtci, der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer, nicht

ans solchc, die beide Parteien miteinander treffen. Der

Tarifvertrag dagcgcn ist nnf die gegenseitige Ver¬

pflichtung der beiden Parteien zu tarifmäßigem Ver¬

halten gerichtet. Nach langem Hin- nnd Herschwanken
haben dies endlich anch die Gerichte eingesehen. In
ciner Entscheidung, die vorbildlich geworden ist (mit¬
geteilt im 73, Baud der Entscheidungen in Zivilsachen,
Seite 92, ss.). spricht das Rcichsgcricht sich mit Ent¬

schiedenheit gegen die Ansicht ans, dasz der Tarifver¬

trag eine unter 8 152 der Gewerbeordnung fallende
Verabredung sei. also rechtlich in der Luft schwebe. Es

könne nicht als die Absicht des Gesetzgebers angesehen
lverden, Einignngen zwischcn Gruppen von Arbeit¬

gebern und Arbeitnehmern über Lohu- und sonstige
Arbeitsbedingungen durch Versagen jeden Rechts¬

schutzes zll entwerten nnd damit mittelbar .zu verhin¬
dern. Anch sonst liege kein Grund vor, solchen Ver¬

einbarungen, abweichend von den allgemeinen, über

die Klagbarkeit der Verträge bestehenden Rechtsgrund-
sätzen die Klngbarkeit abzusprechen.

Damit war ein gewaltiger Schritt vorwärts ge¬

tan. Immer aber blieb es dabei, datz durch den

Tarifvertrag nur diejenigen Arbeitgeber und Arbeiter
als berechtigt nnd verpflichtet angesehen wurden, die

am Tnrifnbschlnß beteiligt sind, entweder als Selbst¬
kontrahenten oder als durch ihren Verein oder Ver¬

bnnd Vertretene. Dem Tarifvertrag cine weitere

Ausdehnung zn geben, ließ sich nuf Grnnd des gelten¬
den Rcchts mit seinem nnf rein individualistischen Ge¬

danken beruhenden Vertragssystem nicht durchsetzen
und kann tatsächlich auch ohne Rechtsänderung nicht
crfolgcn. Fiir cine solchc. aber hat der Krieg die

Grundlage geboten. Mit sicherem Takt haben nnsere
militärischen Behörden erkannt, daß cs kein besseres
Mittel gibt, um die während des Krieges unbedingt
notwendige Einstellung der Kämpfe zwischen Arbeit¬

gebern nnd Arbeitern herbeiznfiibrcn nnd die deutsche
Volkswirtschaft nngcsährdet durch die stürme dcr

Kricgszeit hindurchzuleiten. als die Entwickelung der

Tnrifvertrngsidee. Aus dieser Erwägung heraus be¬

nutzen die militärischen Bchördcn dic ihncn hente als

größten Austraggebern zustehende Macht dazu, wo

irgend möglich, durchzusetzeil. daß die zwischen den
Verbänden der ArbeitgeberTind Arbeiter vereinbarten

tarifgemäßen Lohu- und Arbeitsbedingungen ohne
weiteres als Norm an stelle des individuellen Ar¬

beitsvertrages traten. Daß die staatlichen Behörden
anck in ihren eigenen Betrieben nach diesem Grundsatz
verfuhren, versteht sich von selbst.

Ueberblickt man den hiermit zurückgelegten Weg,
so sieht man, wie wir uns immer mehr dem kollektiven

Vertragsabschluß nähern, dein Gedanken, daß cs nicht
Sache des einzelnen, Arbeiters und des einzelnen
Unternehmers ist, welche Löhne oder sonstigen Ar¬

beitsbedingungen sie vereinbaren wollcn. sondern daß
die beiderseitigen Organisationen zn bestimmen haben,
was auf dcm Gebiete des Arbeitsbertrages Rechtens
sein soll."

Soweit Dr. Heinemann. Die Zeitschrift des

Verbandcs der Fabrikarbeiter bemerkt dazu:

„Was er über die Entwickelung der Tarifvcrtrngs-
idce bzw. über das Eindringen derselben in die

Rechtsprechung sagt, i st wohl unanfecht¬
bar. Was er sedoch über den Einfluß dcs Krieges

auf die Fortsührnng und Erweiterung

des V e r t r a g s w e s e u s. insbesondere auch über

das Verhalten der militärischen Behörden schreibt,

ist lcidcr meh r Wnnsch al^s Wirklichkeit.
Gcwiß sind cinzclne militärifchc stcllcn fiir die Inne-

hnltung tariflicher Abmachungen eingetreten, einige

sind nnch darüber hinansgegnngen nnd haben tarif¬

liche Rcgelnng dn gefordert, wo cine solche noch nicht

bestand. Abcr dns sind immer- nur Ausnahmen ge¬

wesen, die man gcwiß als beacktenswerte nnd be¬

grüßenswerte Symptome buchen muß. die man aber

nicht verallgemeinern darf. Schr viele und sehr hohe
militärische Stellen haben es direkt abgelehnt, tarif¬

liche Bedingungen zu bcachtcn, einzuführen oder zn

fördern. Seinemann schreibt: die militärischen Be¬

hörden hätten die ihncn als Anftraggcber zusichernde
Macht benutzt, uin, ivo irgendinöglich. durchzusetzen,

dasz die zwischen den Verbänden der Arbeitgeber nnd

Arbcitcr vereinbarten tarifgemäßen Lobn- und Ar

beitsbedingungen ohne wcitcrcs als Norm an Stcllc

dcs individuellen Arbcitsbcrtragcs treten. DaS preu¬

ßische Kriegsniinisterinm, das doch gcwiß cinc schr

einflußreiche und machtvolle militärische Behörde ist,
erklärte aber deni Deutschen Holzarbeitervcrband nnf
ciuc Aufrage: „Dem Ersnchcn, dcn Untcrnchmcrn zur

Pflicht zn machen, die von den Organisationcn vcr

ciubartcn Löhne zn zahlen, kann jedoch nicht ent

sprocken wcrden." Auch die Behauptung, „daß die

staatliche,! Bcbördcn in ihrcn cigcncn Bctricbcn mich

dicsein Grundsatz (tariflich die Arbcitsbcdingnngc» zn

regeln. D. N.) verführe,,, versteht sick von sclbst",

hält einer crnstcn Prüfung nicht stand. Von den

staatlichen Pulverfabriken hat bisher nock kcinc cin-

zige eincn Tarifvertrag übernommen, anerkannt odcr

ncn gcschgffcn, noch auch »ur dcn Gcwcrkschaftcn

gcgenüber mehr Entgegenkomme» gezeigt als vor dem

Kriege, Aus vielen anderen staatlichen Betrieben mufz

man dasselbe berichten. Die Leitung der königlichen

Artilleriewertstatt in Spandan erklärte dem Holz¬

arbeiterverband ganz offen, „. .
.
daß sie mit ibren

Arbeitern direkt und nicht durch Vermittelung von

Verbänden odcr Vcrcinen zu verbaubeln pflegt".

Solche Aeußerungen stimmen denn dock gar nicht zn

dcin Bilde, das nns Hcincinann vo» dcm Vordringcn
der Tarifvcrtrngsidcc zeichnct."

VttftMtljchullg des zjelslcherllNgWcskns.
Auf der Suche nach neuen Einnahmequelle!!, dic

dem Reiche zur Deckung der Kricgsansgabcn erschlossen
lverden müssen, sind findige Leute auch ans cin Ver-

sichcrungsmonopol getumme». Und es wird behauptet,

daß der neue Schatzsekretär schon einen fertigen Plan
habe. Ob das richtig ist. wissen wir nicht, aber in

dcn Kreisen der Interessenten herrscht erhebliche Be¬

unruhigung, und dn die Herren vom Versichcrungs-
geschäft zu jcnen gehören, denen Nachrichten nuS dcn

Ministerien leicht zuflicßen, fo schcint die Kunde wohl
begründet. Selbstverständlich hängt die Stellung¬

nahme zu derartigen Projekten durchaus von den kon¬

kreten Vorschlägen ab. iiber die man heute uoch nichts
weiß, aber es dürfte nicht überflüssig sein, die Ver¬

hältnisse etwas zu beleuchten.
Die Verstaatlichung dcs Vcrsickeruiigswesens

würde bedeuten, dasz Versickerungsverträge nur bcim

Staate genommen werden können, wobci eS sick fragt,
ob das für alle Arten dcr Versichernng gelten soll oder

nur für bestimmte. Fcrncr cntstcht abcr auch die

Frage, ob ein Versicherungszwang eingeführt wird

oder nickt. Die eigentliche Versicherung gegen Un-

glücksfälle verschicdcncr Art läßt sich nun schr wohl
verstaatlichen imter Einfiihrung cincS solchen Zwan¬
ges. Tns Prinzip koimnt auch bcrcits zur Anwen¬

dung: wir haben die obligatorische Krnnt'enversichc-
rung und Unfnllversichcrnng, zum Tcil dic obligato¬
rische Feucrvcrsickcriing der Gebäude, zum Teil dic

obligatorische Vielivernchernng. Tie Ausdchnung dcs

staatlichen Versichcrnngswesens auck unter Anwendung
des Zwanges ist also nicht nur denkbar, sondern wäre

auch nicht übermäßig kompliziert, Tcr sinnt kann

z. B. sehr Wohl dic Vcrsickcruna gegen Hagelschlag,
gegen Verlust von Schiffen und Gütern zur See über¬

nehmen. Auch die obligatorifcke Vcrsichcrung von

beweglichcn Gütern gcgcn Brandschaden ist durchführ¬
bar. Anders ist cs mit jenen Versicherungsformen,
die aus Ansammlung von Kapital, auf Zahlung von

Renten hinauslaufen. Hier kann osfcnbar ein Zwang
nicht eingeführt werden, dcnn es gcht nickt an, dcin

cinzclnen cinen Sparzwang nufzucrlcnc». Hier könnte
der Staat nnr insofern an stelle der privaten Ver¬

sicherungsgesellschaften treten, als er Kassen errichtet,
dic solchc Versicherungen abschließen, nber dic Be¬

teiligung miiszte eine freiwillige bleibe». So be¬

trachtet, wäre dic Verstaatlichung des Versicherungs¬
wesens ein sozialer Fortschritt.

Die Verstaatlickiina wiirde dazu sichren, daß dic

Znhl der Personen, die im Versickerungswesen bc¬

schäftigt wcrden. stnrk vermindert wird, Tenn erstens
kann bei der Zcntralisation dic Verwaltung mit viel

wcnigcr Bcamtcn dnrckgcführt werdcn, als hente die

Vcrsickerungsgesellschaften Angestellte beschäftigen,
zweitens braucht der Staat keine Agenten, wie sie
von den privaten Gesellschaften gehalten werden, um

das Publikum znm Beitritt zu dicscr und keiner andern

Gesellschaft zu überreden. Selbstverständlich würden

die etiva sreiwerdenden Versickerungsbeaiuteu ent¬

schädigt und anderweit untergebracht werden müsscn.

Dicse Verstnntlichnngsplänc wcrden aber haupt¬

sächlich vom staudpnnkt dcs fiiiniizicllcn Ergebnisses
niis propagiert, nnd dn bekommt die Snchc nlsbnld cin

anderes' Gesicht. Das Versicherungswesen soll neue

Staatseinnahmen schaffe», darauf kommt cs an.

Wohcr sollcu dicse Einnabinen kommen? Offcn-

bar dnhcr. dnß der stnnt sick höbere Versicheriings-

präniien zahlen läßt, als es jenem Risiko entspricht,
das er bei der Znblnng von Entschädignnaen anf fich

nimmt. Das wäre eine durchnns unsoziale Belastung

der Bcvölkernng. Wenn die Besitzer der Gebäude z. B.

soviel an Versichcrnngsprämie zablcn als nötig ist,

nm dcn durch Fcucrsbrünste cntstehenden Schaden

nnd die Kostcn dcr Vcrwaltung zu dcckcn, ist nllcs in

Ordnung: znhlcn sic nbcr mchr, so entstellt cinc vcr-

kapptc Gebändcstcncr. So nuf nllcn Gcbietcn. Von

einer gcrcchtcn. d. b. vrogrcssiv mit dem Einkommcu

und Vcrmögcn steigenden Steuer ist dn offcnbnr kcinc

Rcdc. Nun knnn man jn sngcn, der Stnnt soll Mnsz

halten, zwar Einnahmen ans der Versichernng be-

zieben, aber keine gar zu hohen. Indessen ist das

leicht gesagt. Bei», Bestehen der vrivntcn Versiche¬

rung wird die Prämie dem tatsächliche,! Risiko an¬

gepaßt, wcil die private» Gesellschaften eine scharfe

Konkurrenz gegcncinnndcr fiihrcn. Dcr Staat würdc

bei seine» Fina,iz>iötcn immer vo» iicncm „dic

Schrnnbc nnzicbcn". Tnrin licgt dic Gcfnhr.

Abcr dic Snchc hnt noch cinc nndcrc Scitc, Tie

Profite dcr privaten Vcrsichcrnngsgcscllsckaftcn cnt-

stchcn nur znm Tcil daraus, dnsz die Prämien hölicr
sind, als cs dem fattischeu Risito cntspricht, Zum an¬

dcrcn Tcil cntstehcn ne daraus, dasz dicsc Gesellschas-
tcu dns aus den Prämien sich anbänfende Kavilal
werbend anlegen, Tns Zchemn ist etwa io: die Gc¬

scllschaft besitzt cine Million eingezahltes Atticntavital:
sie schließt Vcrsickcrnngsvcrtränc. bei denen ihr zelm
Millioiicn Mark an Prämien, zn .zablcn sind, ^clbit

wcn» nun dic Schädcn, sür dic sic aiistommcn mnß.
dicse Prämien bis auf einen kleinen Refr verschlingen,
bleibt noch der Gcwinn, daß die Gcscllscknft lll Mil¬

lionen Mnrk frcnidcS Kapital in Hände» bnt, das sie

nicht zn verzinsen braucht, dns sie nber werbend an-

legt, in Wechseln, Wertpapieren. Hypotbeten, l Mil¬

lion Mark sind Eigcnknpital. ahcr die Geiellsckast ver¬

fügt iiber ll Millionen. Wenn also auch nur Ge¬

schäfte gcmacht werden diirfcu, dic Bcrlusic aus¬

schließen, bei denen dicscs Kapital also geringcn Zins
abwirft, kann doch die Profitrntc schr doch icin. wcil

sic sich nur nvk das Kapital von 1 Million Mnrt vcr-

tcilt. Besonders die Lebensversichernngsgesellscbnfteii
vcrfügcn iibcr gewaltige Bcträgc frcmdeu Kapitals,
Wie soll eS nun bci der Verstnntlichima fcin? Soll

da dcr Staat dicscs ihm zur Verfügung stellende ircmde
Kapital cbcnfalls wcrbcnd nulcgcu? Taun ivürde der

Staat also Kreditgeschäfte betreibe», cr würde z»

einer gigantischcn Bnnk wcrdcn, dic mit den Privnt-

bnuken in Konkurrenz tritt, odcr auck — sick mit

ihuc» liicrt!

Hicr nlso sctzt cigcntlich crst dn? Problc,» ei»,

Vcrsichcrungsmonopol bcdcutct, dnß dcr Stnat die

Verfügung iibcr gewaltige Mcngcn privaten Kapitals

erhält. Es ist deukhar, daß auf solche Wcisc der

Staat dcn Kampf gcgcn das Finanzkapital aimiimnik.
wcnn cr nämlich demokratisch regiert lvird und cinen

solchen Knmpf fiir erspricßlick hält, cS ist nbcr wnbr-

scheiulicher. daß cr mit dcin Finaiiztavilal bnlbpnrt

mnckt. daß durch feine Kreditgeschäfte die Hochfinanz
gestärkt wird.

Wie man sieht, steckt binter dem Plane viel mebr

als die simple Aufgabe, die Profite, die die privaten,

Versickcrungsgcscllschaften einheimse», dein ^tnat zu-

gute kommen zu lassen.

Der Arbci
des Krieges.

Im Rcichstagsgebände tagte nm 39, April eiiie

Konferenz, nm über die gesetzliche Regelung dcr Ar¬

beitsvermittelung sür Kriegsteilnehmer zn beraten.

Es wnrcn unter anderem vertreten: Tcntschcr Stndte-

tng, Teutscher Handelstng, Laudwirtsckaftsrat, Sania-

buiid, Zentralverband Teutscher Industrieller, Bund

der Industriellen, Vereinigung der dcntschcn Arbcit-

gcbcrvcrbändc. die Gcncralkommifsion dcr Gcwcrk¬

schaftcn Deutschlands, die christlichen und Hirick-
Tunckcrschcn Gewcrtvereine, Handlnngsgchilfcnvcr-
bändc usw.

Staatssekretär Tclbrück wies einleitend niif

die Bedeutung des Arbeitsnachweises nacb Abschluß
des Krieges hin: Wir können nicht übersehen, welcbe

Gestaltung der Arbeitsmarkt nach deni Friedensschluß
bnben wird. Eins aber wissen wir sicher, daß große
Arbeitermnsscn nach Abschluß dcs Kricgcs nuf dcm

Arbeitsmarkt erscheinen werden und daß nucl, ci»

Zurück nus der Rüstungsindustrie zu verzeichnen ici»

wird. Wir müssen Vorsorge treffen, dcn Arbcitcr»

Gclcgcnhcit zn gcbcn, Nnchwciic zn bnbc», wo iie sich

»in Arbeitsgelegenheit bemühen könne». Weiter

wollen wir nicht gehen. Ob es notwendig ist, Not-

standsarbeiten wieder in Angriff zu nebmcn, bleibt

dnhiugcstcllt. So wird wnhrschciiilich dic Eiiciibnlm-

vcrwnltnng größere Aufträge zu vcrgcbcn bnbcn.

Eine Aiiseinnndersetzung über die Neugestaltung des

Arbeitsnachweises scheint jetzt verfrüht, das muß

späteren Erwägungen überlassen blcibcn.

Zur Beratung standen solgende Vorschläge:
1. Maßnahmen der Arbeitsnachweis-

vcrbändc, ni Hcrausgabe von Adrcsfcnvcrzciclnriiicn
der sämtlichen nichtgewcrvsnintzinen ÄrNeilsnncliinciie des

Bczirks, K) ^tnrcgnng zur Errichtung nnd znm Äust'nu

öffcutlichcr Arbcitsnachwcise an gccignctcu Ortcn. c> Aus¬

gleich der Arbcitsgesuche und Angcbotc iin intcrlokalcn

Pcrtclir. Allsuutzuiig des weiter nnsznacstnlrcnden Ar-

veitsmnrktnnzcigcrs,
2. M a sz n n l> m c n dc r Arbcit s n n cl, w c i s c,

!c) Zusammenarbeiten aller an cincm Ort befindlichen Ar¬

beitsnachweise iIentr'alauskunftsstcllcni. Enge Füdlnng
mit Behörden. Arbeitgeber- und Arbcitnebincrvcrbnnden,

Bcnutzung dcs ArbeitSmarktauzenrcrs. b> Besondere ^lr-

dcitsvermitteluug für Kriegsbeschädigte >.ivirö besonders
verfolgt).

3. Maßnahmen dcr Arbcitgcbcr. ^ Mcl-

duug der offenen stelle» nn orgauisiertc Arbeitsuncluveisc

nllcr Art. b) Wicdereinstcllung frndcrcr bereiter. c> Be¬

achtung deS BcschnftigungsbcdürfnisscS dcr ctwa zu cnt-

lasscndcir Ersntzkrnftc.
4. Wünsche in bczng nnf B e r iv n l t n n,r s -

maßnahmen der Ncictis., Staats- nnd «oininunnlde-

hördcn, insbesondere der Heeres- nnd Mnrinevenvnltnng,

Die Herausgabe dcr Adrcsfciivcrzcichnissc wurde

viclfach als cin unr klcincs Mittcl bczcicbnct »nd dns

Verlangen nnsgesprochcn, daß dicscs Adrcsscn-

vcrzcicbnis von cincr Zcntrnlstcllc nnsgcgcvcn wird,

nicht etwa von Arbcitsnnchweisverbänden.
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Tor Fordernug auf Errichtung öffentlicber Ar¬

beitsnachweise wurde allgenicin zngcstinimt, nber vo»

dcu Gcwcrkschaftcn luit Nachdruck die paritätische Ver¬

waltung verlangt. Wen,» also i» nächster Zeit die Er¬

richtung solcher Arbeitsnachweise betrieben wird, soll

nicht vergessen werden, die Tcilnahine der Arbeiter

am Arbeitsnachweis zu sichern,

Ter Ausgleich der Arbeitszufuhr uud Angebote
wnrde als sebr wichtig erachtet und der Wnnsch aus¬

gesprochen, daß die Angaben über Angebot iind Naeh-

srage mebr dezentralisiert werden', der Arbcitsnach-

wcisanzeigcr des Statistischen Amts genügt dafür

n i ch t. Notwendig wäre eine freie Eisenbabn -

fabrt znr Arbeitsstelle iür den Arbeiter nnd Er¬

mäßigung der Gebühren für Tclcpbon und Telegrapb,

Tie Schaffung eiuer ZeutralaiiSkunftsstelle für

alle Arbeitsnachweise nni Ort wurde güustig auf-

genomuie». Tiese Zeutralauskuuftsstelle sollte anch

gutachtlich darüber zu hörcn sei», ob ausländische
Arbeiter herangezogen werden können. 'Denn eS sei

kein erfreulicher Zustand, daß die Zahl der Ausländer

so bedeutend zunimmt. Vor allem wird man un¬

mittelbar nach dem Kriege den freien Zutritt
he in me n müssen, bis erst in Deutschland
wieder normale Verbältnisse eingetreten sind. Von

cincin Vertreter der Landwirtschaft wird

biergegen Einspruch crboben: der Arbcitcrinangel

für dic Landwirtschaft wird äußerst groß sein.

Staatssekretär Delbrück glaubt, dnß sich dic

AnSländcrsragc durch die schon jetzt geschaffenen Ein-

richtiingcn rcgclu wird. Wicweit wir mit der Ein¬

wanderung ausländischer Arbeiter zu rcchnen haben,

ist heute nicht zu übersehen. Auf die Errichtung der

Zcntralstclle soll cin leiser Zwang ausgeübt werden!

hoffentlich genügt es, nm allenthalben diese Einrich¬

tung zu treffen. Tie Vertreter der Arbeitgeber-
Verbände erklärten, daß sie bemüht sein werden,

soweit es möglich ist, dic bcimkchrendcn Krieger
wieder in ibrc altc stcllc aufzunehmen. Staats¬

sekretär Delbrück bemerkte dazu, daß er es für

selbstverständlich gehalten habe, daß die Unter¬

nehmer danach Versahren.
Tie Anfordernng, daß die offenen Stellen an

organisierte Arbeitsnachweise zu melden sind, soll

herbeiführen, daß dic Umfrage der Arbeitslosen in

den Betrieben vermieden wird. Allerdings cin

Zwang zur Meldung soll damit nicht ansgesprochcn

sein, dazu fehlt es an einer gesetzlichen Handhabe.
Die Bebörden wie auch viele Betriebe werden

gezwungen sein, die jetzt angenommenen Ersatzkräfte

zu entlassen. Es sollte hier mit großer Schonung

vorgegangen werden.

Bei der Frage der Arbeitsbeschaffung

f ii r K r i c g s i u v a l i d e u wurde der Wunsch von

den Vertrctern der Gewerkschaften ausgesprochen, daß

die Arbeitsvermittelung den bestehenden Arbeits¬

nachweisen übertragen werden muß. Vor allem solle
man verhüten, daß den Kriegsinvaliden g c -

ringerer Lohn gebotcn wird

Jn dem folgenden Aufsatz, den wir dem „Corre-

spondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaf¬
ten" entnommen haben, gibt Paul Umbreit ein Urteil

über dic Konferenz vom 30. April ab:

Znr Arbkitsnnchmissragc.
Die von den Gewerkschaften angeregte Aktion für

eine gesetzliche Regelung der Arbeitsvermittelung
droht im Sande zu verlaufen, denn was

dic vom Rcichsamt des Innern berufene Konferenz
vom 30. April d. I. als Ergebnisse gezeitigt hat, ist
kaum geeignet, uns dieser Regelung einen schritt
näher zu bringen. Drei Gründe waren es, die die

Gewerkschaften veranlaßten, eine gesetzliche Regelung
der Arbeitsveriuitteliiug in dieser Zeit zu fordern:

1. Die Zersplitterung des Arbeits¬

nachweises bietet keine Gewähr, die hohen An¬

sprüche, die gegenwärtig und noch mehr nach Beendi¬

gung des Krieges an die Arbeitsvermittelung gestellt
werden müssen, auch nnr annähernd zu erfüllen:
2. die Arbeitsvermittelung ist mehr noch als in Frie-
dcuszeitcn ciu Bestandteil des öffentlichen
Interesse s geworden, das sich nicht mit den Nach¬

teilen, die der gegenwärtige Zustand des Arbeits¬

nachweises zeitigt, abfinden kann, und 3. die Für¬

sorge sür die aus dem Heeresdienst
b e i m k e h r e n d e n Kriegsteilnehmer er¬

fordert außerordentliche Maßnahmen, um ihre Zurück-

führung in das Erwerbsleben ohne schwere wirtschaft¬
liche Verluste zn ermöglichen.

Was die erste Voraussetzung anbelangt, fo haben
wir in Deutschland eher zu wenig als zn viel Arbeits¬

nachweise. Auf 3775 Gemeinden mit mehr als 2000

Einwohnern im ganzen Reiche entfielen im Jahre
1912 nur 1439 Arbeitsnachweise aller Art. Aber

während in deu größeren Städten eher ein Ueberfluß
an Arbeitsnachweisen vorhanden ist, fehlt es an solchen
in den kleineren Städten und Gemeinden vielfach
gänzlich, so daß die Arbeitsvermittelung hier große
Lücken ausweist, die von dem privatgewerblichen
Stellenvermittler zum Nachteile der Arbeitsuchenden
ausgenutzt werden. Dazn kommt, daß diese ver¬

schiedenen Systeme der Arbeitsvermittelung nicht in

einheitlichem Sinne znsamnienarbeiteu, fonderu a!S

Ausdruck bestellender Juteresseugegeusätze einander

vielfach entgegenarbeiten und anstatt ibre Wirksamkeit

zn verstärken, dieselbe schwächen und znm Teil völlig

aufheben. Das Unternehmertum boytottiert die

öffentlichen nnd die Ärbeitnelimeruachweiie nud zwingt
die Benutzung seiner eigeueu Nachweife auch den¬

jenigen Stcllcnsnchcndei! anf, die bereits durch andere

Nachweise Arbeit erbalten haben. Dic Arbeiter ver¬

meiden nicht bloß die Nachweise der Arbeitgeber-
Verbände, sondern anch die gegnerischer Arbeiterorgani¬

sationen, und die öffentlichen und gemeinnützigen
Arbeitsnachweise stehen inmitten dieser Kämpfe nnd

baben nicht die Möglichkeit, den Unternehmern gnali-
tative Arbeitskräfte und den Arbeitern zusagende
Stelluugeu zu vermitteln. ES fehlt an Arbeits¬

nachweisen in kleinen Orten und auf dem Lande und

am notwendigen Znsaminenwirken der bestehenden
Arbeitsnachweise in den Städten nnd im Rcichc,

Tie Gcwcrkschaftcn allcr Richtungen forderten
deshalb die Errichtung örtlicher Arbeitsämter als

Zeutralisatiou am Ort und eines Reichsarbeitsamtes
nlS Reichszentrale, sowie von Bezirksarbcitsäiiitcrn
für größere Bezirke, um eine Znsaminenfafsuiig uiid

ein geordnetes Zusammenwirken aller Arbeitsnach¬
weise herbeizuführen, ferner die Errichtung öffentlicher
Arbeitsnachweise in gemeindlicher Verwaltung unter

paritätischcr Lcitnng und mit möglichst beruflicher
Gliederung.

Von diesen Forderungen wnrde in der Konfcrcnz
am 39. April nnr diejenige angenommen, die die Er¬

richtung öffentlicher Arbeitsnachweise verlangt, ohne
die Voraussetzung paritätischer Leitung zum Beschluß

zu erheben. Mit der Forderung der Zentralstation
fand sick die Konferenz dadurch ab, daß sie die

Schaffung einer Zentralauskunftsstelle „günstig auf¬

nahm". Diese Zentralauskunftsstelle soll Adressen¬

verzeichnisse der nichtgewerbsmäßigen Arbeitsnach¬

weise herausgeben und als Gutachter über die Zu¬

lassung oder Heranziehung ausländischer Arbeiter ge¬

hört werden. Ob neben der einen Zentralauskunfts¬
stelle auch noch solche sür einzelne Orte oder Bezirke

vorgesehen werden sollen, wie das der Konserenz vor¬

gelegte Beratungsprograinm vermuten ließ, ist aus

den Berichten über die Ergebnisse jener Konferenz

nicht ersichtlich. Das Reichsarbeitsamt, die Bezirks-
arbeitsämter und örtlichen Arbeitsämter find also

glatt unter den Tisch gefallen. Von ihren Aufsichts¬

funktionen ist gar nichts, von ihrem Melde- und Aus¬

gleichsdienst nichts Greifbares und von ihren statisti¬
schen Aufgaben iioch weniger übrig geblieben. An¬

erkannt wurde, daß der Arbeitsmarktanzeigcr des

Statistischen Amtes nicht genüge und daß die Angaben
über Angebote und Nachfragen mehr dezentralisiert
werden müßten. Tic Schaffung weiterer öffentlicher
Arbeitsnachweise hängt natiirlich in erster Linie von

den Gemeindemitteln ab, und da diese infolge des

Krieges schon ganz erheblich in Anspruch genommen

sind, so ist ohne daS direkte Eingreifen der Staats-

regieruugen und des Reichs und ohne deren finanzielle
Unterstützung wenig zu erhoffen. Darüber, ob das

Eingreifen dieser Stellen zu erwarten ist, brachte die

Konferenz aber anch keinerlei Andentnng.

Zu nnserer zweiten Voraussetzung ist begründend
zu sagen, daß die Arbeitsvermittlung schon vor dem

Kriegsausbruch eine so eminent öffentliche Angelegen¬
heit war, daß selbst die Reichsregierung sich dieser Er¬

kenntnis nicht verschließen konnte, sondern sie iil ihrer
dreibändigen Denkschrift vom Jahre 199ö über die

Arbeitslosenversicherung, sowie wiederholt in Reichs¬
tagsverhandlungen, vor allem gelegentlich der Inter¬

pellation über die Arbeitslosenversicherung im De¬

zember 1913 zugestand. Wenn aber irgendein Er¬

eignis die große Bedeutung der Regelung des Arbeits-

mcirktes als Notwendigkeit für die Sicherheit des

Reiches zum allgemeinen Bewußtsein brachte, so war

dies der Krieg, in 'dem wir uns befinden, mit allen

seinen schweren wirtschaftlichen Folgen für Industrie,
Handel, Landwirtschaft und Arbeiter, und zugleich
auch fiir die Verteidigung des Deutschen Reiches und

die Lebensmittelversorgung des deutschen Volkes.

Wer will bezweifeln, daß die Arbeitsnachweise in

der Periode der schlimmsten Arbeitslosigkeit, oder

in der der wildesten Rüstungsproduktion den an sie

gestellten Ansprüchen auch uur entfernt genügt hätten?
Die Volkswirtschaft hat sich dem Kriegszustand an¬

gepaßt, aber die Schäden und Opfer, die dem Wirt¬

schaftsleben, dcn Arbeiterorganisationen, den Ge¬

meinden auferlegt wurden, waren so gewaltige, daß
die vollkommenste Arbeitsnachweisorganisation daraus

unterhalten werden könnte. Die Öffentlichkeit hat das

dringendste Interesse daran, daß vorhandene Arbeits¬

gelegenheit rechtzeitig bekanntgemacht und vorhandene
Arbeitslosigkeit durch Arveitszuweisung beseitigt wird.

Sie hat ein Interesse an der gesetzlichen Einführung
der Meldepflicht, dcr Bekanntgabe von Angebot und

Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, an der statistischen
Bearbeitung dieser Ergebnisse und an der Regelung
der Normen der Arbeitsvermittlung. Die vom Reichs¬
tag angenommenen Anträge der Gewerkschaften ent¬

hielten das Wesentlichste in dieser Richtung, ohne diese
Fragen irgendwie zu erschöpfen. Sie verlangten, den

Meldezwang für Einstellung und Entlassung aus dem

Arbeitsverhältnis, die Weitcrmcldiiug der unerledigten

Arbeitsgesuche nnd -angcbotc vorn Arbeitsnachweis
an das Arbeitsamt nnd die Führung eiuer eingehen¬
den Statistik seitens des Ncichsnrbcitsamtcs, Von

diese,i Vorschlägen glaubte Herr Dr, Delbrück die

Meldepflicht auf deni Wege der Verordnung durch¬
führen zn können, wie er im Reichstage am 19, März
dieses JabreS erklärte, zumal schon das Stellen-

vermittluugSgcsctz vom Jahre 191U (8 15) diese Mög¬
lichkeit gcwähre, nnd er stellte eine solche Maßnahme
in bestimmte Aussicht. Iu der Konferenz am 39. April
dieses Jahres hat man sich dagegen begnügt mit der

„Aufvrderung", die offenen Stellen an organisierte
Arbeitsnachweise zu melden, um die Umfrage der Ar¬

beitslose» i» de» Betriebe» zu vermeiden. Ausdrücklich
meldet der Bericht: „Allerdings soll ein Zwang ziir
Meldung damit nicht ansgesprochcn sein, dazu fehlt es

an cincr gesetzlichen Handhabe." Ist es also nichts niit

der Anwendn,,g des 15 des Stellenvermittlergesetzes
oder hat daö Ncichsamt des Innern aus Rücksicht auf
den Widerstand der Unternehmer auf den Meldezwang
verzichtet? Jedenfalls bedeutet dieser Verzicht die

Preisgabe des wesentlichsten Bestandteils, der ganzen Ar-

bcitsnachweisrcforin!
Was die Konfereuzergebnisse dafür in Aussicht

stellen, die bloße Anforderung, offene Stellen den

„organisierten" Nachweifen zu melden, ändert wenig
an dem seitherigem Zustand. Ebenso wenig können

die Adressenverzeichuisse der Arbeitsnachweife und

die Dezentralisation der Veröfsentlichungen von An¬

geboten und Arbeitsgesuchen die von den Gewerk¬

schaften angestrebte Regelung der Arbeitsvermittlung
irgendwie ersetzen. Auf die Normen der Arbeits¬

vermittlung ist die Konferenz anscheinend überhaupt
mit keinem Wort eingegangen. Weder die Unentgelt¬
lichkeit der Arbeitsvermittlung noch die Forderung,
daß der Arbeitsvermittler mit den Verhältnissen des

betreffenden Berufes vertraut sein soll, weder die Be¬

rücksichtigung tarifvertraglicher Arbeitsbedingungen,
noch der Schutz der Organisationsfreiheit der Arbeit¬

nehmer hat der Konferenz irgendwelches Kopfzerbrechen
verursacht. Nur auf die Ausländerfrage ist man kurz

eingegangen, indem, wie bereits erwähnt, die Zentral¬
auskunftsstelle vor deren Heranziehung gehört werdcn

soll, — nicht ohne Protest eines Vertreters der Land¬

wirtschaft, die auch nach diesem Kriege an derlei Rück¬

sichten nicht gebunden sein will.

Jn letzter Hinsicht hielten wir eine Regelung der

Arbeitsvermittlung notwendig, um den ans dein

Heeresdienst zurückkehrenden Arbeitnehmern eine mög¬
lichst rasche Placierung im Erwerbsleben zn gewähr¬
leisten. Der Arbeitsnachweis hat nach Friedensschlnß
hundertfache Arbeit zu leisten und die Nachteile, die

dann durch sein Versagen zu befürchten sind, wirt¬

schaftliche, moralische, politische, können alle früheren
Verluste weit überwiegen. Diesen Gesichtspunkten
gegenüber hat sich die Konferenz vom 39. April anch
nicht ganz verschließen können. Sie hat es als selbst¬
verständlich erachtet, daß die Arbeitgeber bemüht seien,
die heimkehrenden Krieger, soweit es möglich ist,
wieder in ihrc alten Stellen aufzunehmen. „Soweit
es möglich ist," schaltet der Bericht sehr zutreffend
ein, denn es gibt der Unmöglichkeiten, dies zu tun,
leider so viele, daß noch immer eine enorme Ueber-

flutnng des Arbeitsmarktes befürchtet werden mnß.
Ersatzkräfte sollen nur niit größter Schonung entlassen
werden. Auch dies zeigt die Schwierigkeiten, den

Arbeitsmarkt nach Ende des Krieges zu regeln, denn

mit den Kriegslieferungen hört natürlich fiir Hundert-
tausende vou Arbeitern auch die Beschäftigung ans
und die Anpassung an den früheren Friedensstand geht
nicht so rasch vor sich.

Gerade im Hinblick auf die großen Anfgaben dcr

Arbeitsnachweise nach dem Kriegsabfchluß war eiue

Reorganisation der Arbeitsvermittlung im Sinne der

vom Reichstag am 19. März d. I. beschlossenen An¬

träge notwendig. Das Neichsamt des Innern wollte

diese Notwendigkeit von vornherein nicht anerkennen.

Es klammerte sich an die bestehende Organisation des

Verbandes deutscher Arbeitsnachweise, die es fiir aus¬

reichend hielt, und verschanzte sich hinter die angeb¬
lichen Schwierigkeiten, während des Kricgcs eine ge¬

setzliche Regelung herbeizuführen. Als ob während

des Krieges nicht schon weit größere Schwierigkeiten
überwunden worden wären! Auch der Einwand, daß
eine solche Regelung auf Grund dcr Vollmachten des

Bundesrats vom 4. August 1914 mit der Kriegs¬
beendigung hinfällig würde, kann nicht als stichhaltig
angesehen werden, denn die während des Krieges ge¬

troffenen Maßnahmen treten nicht mit Beendigung
des Krieges einfach außer Kraft, sondern erst mit ihrer
ausdrücklichen Aufhebung. Der Bundesrat wird ver¬

schiedene Verordnungen weit über die Kriegsdaner
hinaus aufrechterhalten müssen. Auch eine während
des Krieges geschossene Reorganisation des öffentlichen
Arbeitsnachweises würde nach dein Kriegsabschluß nicht
einfach in der Luft schweben, sondern als eine vor¬

handene Tatsache Wohl oder übel anerkannt werden.

Nicht die gesetzlichen Formen, sondern der Wille zum

Handeln ist das Entscheidende', und diesen Willen

müssen Wir leider beim Neichsamt des Innern ver¬

missen.
Um so mehr muß es die Allsgabe der Gewerk¬

schaften in allen Gemeinden sein, auf eine den gegen¬

wärtigen Aufgaben entsprechende Organisation des
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öffentlichen Arbeitsnachweises am Ort nnd in ihrem

Bezirk anf ein geregeltes Znsainmciiwirkcn mit

anderen Arbeitsnachweisen hinzuwirken. Jn allen

Gemeinde», wo cin öffentlicher Arbeitsnachweis noch

nicht besteht, ist nttverzüglich dcr Antrag auf Errich-

t»»g cineS solchen zu stcllc». Bei der Beratnng

dicscr Anträge ist anf die Anerkennung der in dem

Gcwerkschastsantrag vom 10. März, der im Reichstag

angenommen wurdc, aufgestellten Normen dcr Ar-

beitsverinittlnng*) zn dringen. In den Landtagen ist

die Unterstützung dcs öffentlichen Arbeitsnachweises
mit staatlichen Mitteln zu fordern. Im Reichstage aber

muß die Frnge der Arbeitsnachweisorganisation ernent

zur Sprache gebracht und mit dem Neichsamt des

Innern über die Durchführung der am 10. März be¬

schlossenen Grundsätze etwas nachdrücklicher verhandelt
wcrdcn. V.

Fürsorge sür die Kriegsbeschädigten.
Entsprechend dcn gewaltigen Menschenmassen,

die nil diesem Kriege beteiligt sind, wird auch dic

Zahl dcr Kriegsbeschädigten eine ungeheuer große

sein. Es wird gelingen, den größten Teil der Kriegs¬

beschädigte,: wieder gnnz oder teilweise erwerbsfähig

zn mnchcn. Diesen Erwerbsfähigen Arbeitsgelegen¬

heit zu beschnffen, ist nicht nnr mit Rücksicht auf sie

sclbst, sondern auch aus volkswirtschaftlichen Gründen

dringend geboten. Es darf nicht zugelassen werden,

baß Leute im kräftigste» Mannesnlter vo» ci»er karge»

Rente lcbcn und sich gleichsam ausgeschlossen fühlen

aus dcr Gemeinschaft der früheren Arbeitsgenossen.

Es. darf auch die Arbeitskraft dieser vielen Tausende

unserer Volkswirtschaft uicht verloreu gehen. Dcr

Krieg fordcrt ohnehin der Opfer genug und ist des¬

halb jede Arbeitskraft äußerst wertvoll.

Auf der anderen Seite kann aber das Angebot
der Arbeitskraft der Kriegsbeschädigten der Ar¬

beiterschaft, der es gelungen ist, eine Regelung der

Lohn- nnd Arbeitsbedingungen herbeizuführen, in¬

sofern nachteilig werden, als der Rentcnbezug der

Kriegsbeschädigten zum Lohndruck sichren könnte.

Dicscr Wirkung vorzubeugen, ist Pflicht der gewerk¬
schaftlichen Organisationen. Diese haben deshalb, als

dic ersten Anregungen kamen, die Kriegsbeschädigten
wicdcr in dcr Industrie unterzubringen, verlangt,

daß dies nicht willkürlich geschieht, sondern die nötigen

organisatorischen Einrichtungen zu treffen sind, die

cinmal dcm Hilfsbedürftigen den Eintritt in die Be¬

schädigung crleichieim und es der.Arbeiterschaft er¬

mögliche», ihre Kraft in den Dienst der Sache zu

stellen.
Die erste Anregung zur Schaffung einer solchen

Organisation gab im Dezember v. I. der Präsident
dcs Neichsversicherungsnmts. Spätcr übernahm der

preußische Kriegsminister die Sache und übertrug die

weiteren Vorarbeiten dem Neichsamt des Innern.
Die Generalkommission der Gewerkschaften hat bei

diesem mehrfach angeregt, eine Zentralstelle, der Ver¬

treter aller in Betracht kommenden Vereinigungen
nugehörcn sollcn, fiir das ganze Reichsgebiet ein¬

zusetzen. Bisher waren diese Bemühungen ohne Er¬

folg, wenn auch der Vertreter des Neichsamts .des

Innern in der Budgetkonimission, die fich im April
dieses Jahres mit der Frage beschäftigte, weitgehend¬
stes Entgegenkommen iir Aussicht stellte. Jn einein

Schreiben, das der Stellvertreter des Reichskanzlers
nls Antwort auf eine Eingabe vom 26. April d. I.
an dic Gcneralkommission sandte, wirld mitgeteilt,
daß die Frnge ohne Anteilnahme der Arbeitgeber-
iind Arbeit,ichmerorganisationen nicht zu lösen sei.
Die Bundesregierungen find ersucht worden, die er-

sordcrlichc Organisation zn schaffcn. Da es sich jedoch
iiicht um eine amtliche, sondern um eine frei ge¬

schaffene Einrichtung handelt, können nur Anregungen
gegeben, nicht aber Vorschriften erlassen werden.

Infolge Mangels einer NeichSzentralstellc, von

dcr dic nötigen Anweisungen gegeben werden könnten,
lvird die Organisation der Einheitlichkeit entbehren.
Jede Provinz wird sie eventuell anders gestalten. Jn
mehreren Landesteilen sind die Vorarbeiten sür die

Organisation getroffen. So auch für die Provinz
Brandenburg. Hier ist am 21. April d. I. ein Landes-

bcirat eingcsctzt, zu dem Vertreter einer großen Zahl
Organisationen hinzugezogen find. Jn der Sitzung
dicscs Landesverrats wurden allgemeine Grundsätze
für die weitere Arbeit aufgestellt. Der Vorsitzende
der Versnmmlnng, der Landesdirektor der Provinz
Brandenburg, betonte unter anderem, dnß der Renten-

bczng der Kriegsbeschädigten nicht ctwn dcn Unter-

nchmcrn dnzn diene, diese Arbeiter mit geringeren
Löhnen nbznspeisen, als ihnen nach ihrcr Arbeits¬

leistung zustehen würden. Mit Entrüstung wurdc

dicse Auffnssuug vou zwei Vertretern der Unter-

nchrnerorgnittsationcn zurückgewiesen. Es wäre, so
sagte,r diese Mitglieder des Lnndcsbeitrats, kein Fall
bekanntgeworden, in dem ein solcher Versuch gcmncht
wurdc. Im Gegcntcil hätte der Vcrbnud dcr 'Metall-

industriellen Berlins schon vor Monaten beschlossen,
den Kriegsbeschädigten ohne Rücksicht nns dcn Rcntcn-

*Z Sie sind in?!r. 7 dcr „Handlungsgehilfeii-Zeitung"
abncdrnckt.

bczng die Arbcitslcistullg vollwertig zn bcznblcn. Be-

mcrkenswert ans den Verhandlungen des Landcs-

bcirats ist noch, daß von Vertretern der Provinzinl-
rcgicrnng gefordert wnrde, alle amtlichen Stellen an¬

zuweisen, dem Deutschen Jndnstrieschutzverband, Sitz

Dresden, der 15 (M Kriegsbeschädigte in den der Or¬

ganisation angeschlossenen Betrieben nnterbringcn
will, keine Arbeitskräste zu überweisen. Jede Ver¬

mittelung von Beschäftigung stutzenden Kriegs¬

beschädigten soll nur durch die fiir den Zweck geschaffcnc
Organisation erfolgen.

Jn dieser Plenarsitzung des Lnudesbeirnts dcr

Provinz Brandenburg konnte nach Art und Umsang

der Versammlung über die Organisation im ciuzeluen

nicht beraten werden. Die Vertreter der Augestelltcu-
und Arbeiterorganisationen im Landesbeirat lWerk-

incisterverband, Christliche Gewerkschaften, soziale

Arbeitsgemeinschaft der Handlnngsgehilfen, Verband

deutscher Gewerkvereine, Genernllommission der Ge¬

werkschaften Deutschlands) haben, nm die Organi¬

sation zu fördern, die nachstehenden Vorschläge an den

Landesdirektor der Provinz Brandcnbnrg gcsandt.

Diese Vorschläge sind im Landesbeirat noch nicht bc-

raten und angenommen worden. Tn sie jedoch die

allgemeinen Richtlinien sür die in nllen Lniioesteilen

zil schaffenden Organisationen bilden werden, sind sie

im „Correspondenzblatt der Generalkommission der

Gewerkschaften" veröffentlicht worden. Sic lauten:

Betreffend Landesbeirat.

Es ist notwendig, daß ncbcn dcm Plcnnin dcs

Lnndcsbcirats, das sich in der Regel wohl nnr mit

allgemeinen Fragen zn beschäftigen hat, ein Ansschnß

gebildet wird, der zn glcichcn Tcilcn ans Vcrtrctcrn

dcr Unternehmer-, Angestellten- und Arbeiterorgani¬

sationen zusammengesetzt ist.

Der Ausschuß hat:

1. über die innere Organisation dcs Lnndcsbcirnts

zu beraten!
2. bei der Ausarbeitung der Anschreiben und dcr

Fragebogen siir die Kriegsbeschädigten sowie
der Anweisung an dic Ortsausschüsse und dic

Vertrauensmänner sür die Berussberatnng

mitzuwirken',
3. Grundsätze für die Regelung des Verkehrs

zwischen dem Landesbeirat sür die Provinz

Brandenburg niid den anderen Provinzinl-
und Landesausschüssen im Reiche aufzustellen.

Zur Begründung dieser Vorschläge diene das

Folgende: .

.

-'

Zu 1. Die erste Plenarsitzung des Landesbcirats

hat gezeigt, daß es unmöglich ist, in ciner so großen

Versammlung nlle Einzelheiten über dic Orgnnisn¬

tion, d, h. über das Zusammenwirken aller an dem

Landesbeirat beteiligten Vereinigungen beraten zn

können.

Zu 2. Fragebogen und Anschreiben müssen den

Empfindungen der Kriegsbeschädigten aus dem An¬

gestellten» und Arbeiterstande angepaßt werden, nm

jeden Mißerfolg bei der Berufsberatung und der

Arbeitsbeschaffung auszuschließen. Die Anschreiben

sollen die Mitteilung enthalten, welche Berufsorgani¬

sationen im Landesbeirat tätig sind. Dies erscheint

deshalb notwendig, um das eventuelle Mißtrauen
der Kriegsbeschädigten, das sich bei der Befragung

durch Vertrauensmänner oder beim Ausfüllen dcr

Fragebogen, die sich mit ihrer Zukunft resp, dcm

Grade ihrcr Arbeitsfähigkeit befassen, einstellen wird,

zu beseitigen, weil dic Kriegsbeschädigten viclfach dcr

Meinung find, daß diese Erkundigungen den Zweck

haben, die ihnen zustehende Rente zu kürzen. Dicscs

Mißtrauen wird zweisellos beseitigt, wenn die Kriegs¬

beschädigten nus einein Merkblntt oder einer Mit¬

teilung ersehen, daß die Organisation, der sie an¬

gehören, im Landesbeirat vertreten ist, Ist das Ver¬

trauen gewonnen, so ist die Lösnng dcr Anfgabe, dcn

Kriegsbeschädigten zu helfen, wesentlich crlcichtcrt.

Zu 3. Die Tatsache, daß ein außerordentlich
großer Teil von Kriegsbeschädigten, die vor der Ein¬

berufung zum Heere in anderen Lnndestcilen ihrc
Arbeitsstelle hatten, sich in Brandenburger Lnznrcttcn
befinden und Brandenburger Ersntztrnppenteilcn, dic

dic Mannschaften zu entlassen haben, angehören und

die in erster Linie ihrer Heimat bzw. der alten Ar¬

beitsstelle wieder zugeführt wcrden sollen, macht eine

Regelung des Verkehrs mit dcn übrigen Landes- odcr

Provinzinlausschüssen notweudig.

Sind dic Kriegsbeschädigten, dic sich in dcn La¬

zaretten der Provinz Brandcnbnrg nufhaltc», geheilt
uud bcstcht einigermaßen Klarheit iibcr dcn Grad dcr

Arbeitsfähigkeit auf Grund ärztlicher Mitteilungen,

orthopädischer Behandlung und Berufsberatung, so ist

die Akte des Kriegsbeschädigten mit Fragebogen, Ver¬

merk des Ortsausschusses nnd Arztes dem Heimats-

landesansschusse zu übersenden. Dieser hat »uninebr

die Aufgabe, de» Kriegsbeschädigte» möglichst iu die

alte Arbeitsstelle zu bringen, weil er dort selbst bei

verminderter Fähigkeit infolge seines VertrnutseiuS

mit den Bctriebseinrichtungcn nnd im Bewußtsein,

daß die ehemaligen Arbcitsgenosscn ibm in jeder Weise

znr Hand gehen wcrdc», leichter seine» Plaiz ans-

füllen kann und nur wenig dns Gefühl dcs Bciscitc-

gcschobcnseins bnben dürste. Bei dcr Behnndlnng
entlnsfener oder zur Hci,not beurlnubter Kricgs-
bcschädigtc» ist dicic» eine UeberweisuugSbeschciuiguug
des Vrnndcnbnrger Landesbeirats oder dcs Orts-

ausschnsscs an den Landesbeirat odcr Ortsausschuß-
dcr Hciinnt zn übcrgcben.

Betreffend O r t s n n s s ch ii f s e.

Iii nllen Orten der Provinz Brnndenburg, in

dcncn Lnznrcttc, Kricgcrhcilstcittcn, Kricgerbcinw und

Ersnlztrnppcntcilc, die Bcnnnschnften zn cntlnsscn
hnben, sich befinden oder an denen Arbeitsgelcgcnhcit
fiir Kricgsbcsckndigtc sich bieten kann, sind Ausschüsse

zu bilden, die zn gleichen Teilen ans Arbeitgeber» und

Arbeit,»'Innern n»s Industrie, Hnndel, Hnndwcrt und

Lnudwirtschnst zusammengesetzt sind. Diescn Orts¬

ausschüsse',, müssc» Vertrauens,uäuiicr ans allen Be¬

rufen, dic die Anfgabe der Bernfsberatnng habe»,

zur Zeile stehen. Den Kriegsbeschädigten siiid die

Ortsnusschüssc dnrch dic Lnznrcttverwnltungen be--

knnntzngcbcn. Es muß ihnen nnf Vcrlnngen ein

Verzeichnis übcrgcbcu iverden, ans dem zu ersetzen
ist, wer im Ortsnnsfchnß vertrctcn und wcr als Ver»

trnncnsmnnn bcnauut ist, damit sic sich sciucrzcit au

dicjcnigen Personen wcnden können, dcncn sic Vcr-.

trauc» cntgcgcnbriugc».
Dic Mitglieder dcs Ortsausschusses benennen

die Vertraucnsinänncc fiir dic cinzclncn Bernfszweigc
zwccks Bcrnfsbcrntnng der Kricgsbcschädigten, Dcr

Fragcbogcu ist vou dcr ^nzniettvcrwnltnng, mit ent-

sprechenden Anmerknngen dcS Arztes iiber den Grad

der Arbeitsfnbigteit des Kriegsbeschädigtem vcrscbcn,
dein Ortsausschuß zu übermitteln,

Tcr Ortsansschuß beauftragt den Vertrauens¬

mann, mit dem Kriegsbeschädigten zu vcrbandeln und

trifft die weiteren Maßnahmen znr Bcschaffnng von

Arbcitsgclcgcnhcit,

Geht ans dcm Fragcbogcn dic OiganisationS-
nngebörigkcit cincs Kriegsbeschädigten hcrvor, so ist
die Auffordcrung zur BcrufSbcrntung an dcnjcnigcn
Vertranciisiiiann zn richte», dcr dicfc Organisation
vertritt. Denn cS isl von anßervrdcntlichcr Be¬

deutung siir den Erfolg der Aufgabc, dic sich dcr

Landesbeirat fiir die Kriegsbeschädigten gestellt bat,

das Vertrauen der Kriegsbeschädigten zu erlangen. Der

weitaus größte Teil dcr im Fcldc stchendcn Arbcitcr

und Aiigcstclltcn ist organisicrt, Tie glcichc Organi-
sntionszugchörigteit des Kriegshcschädigten und dcs

Berufsbeirnts ist der Schlüssel zum Herzen nnd zum

Vertrnncn dcr Kriegsbeschädigten.

Betreffend Arbeitsvermittlung.

Dcr bcrnfsbcratcnde Vertraiicnsinann bat sich
ans jcdcn Fall mit dem bisbcrigcu Arbcitgeber des

Kriegsbeschädigten in Verbindung zn setzen, um zn

crrcichcn, daß dicscr wieder in die alte Stcllnng zu-

riickkchrcn kann. Jn der Arbeitsvcriiiittlnng ist ein

Znsainincnarbeitcn dcr öffentlichen Arbcitsnnchwcisc

»iid der Berufs-, Verbands- nnd Facharbeitsnacbweisc
mit den das Heilverfahren durchsühreuden Faktoren

notwendig. Bei der Arbeitsvermittlung durch Arbeits¬

nnchweise ist diesen zur Aufgabe zn inachcn, daß dcr

Kricgsbcschädigt« außer der Reihe berücksichtigt wird,

— Gewerbsmäßigen Stcllcnvcrmittlcru ist dcr Ar¬

bcitsnachwcis fiir-Kriegsbeschädigte zu vcrbictcn: des¬

gleichen die Arbeitsvermittlung zu dem Zwcckc, vo»

dem Kriegsbeschädigten die Zahlung von Beiträgen
odcr dcn Zutritt zn cincr Vereinigung zn erreichen. —^

Die Gewerkschaften müssen der Anfsordcrnng,
Vertreter iii dic Landesbeiräte und Ortsansschiissc zn

cntscndcn, nnbedingt solgen. Die Arbeit in diesen

Körperschaften dürfte sich allgemein nnch den vor¬

stehenden Richtlinien vollziehen. Bcsondcrcs Gewicht

ist nnf die erwähnten Anweisungen zu legen. Hicr.

muß zum Ausdruck gebracht werden, daß die Rente

nicht zum Lohudruck sichren darf. Auch wird cs not¬

wendig scin, darauf hiuzuwciscu, daß da, wo Tarife

bcstchcn, dicfc auch für dic Kriegsbeschädigten gelten

müssen, Evcntnell müssen siir diesc ^oudcr-

bestimmungen in die Tarife kommen. Das dient

den Interessen der Kricgsbcschädigten uiid ivird die

freudige Mitarbeit der Gewerkschaftsniitglieder bci

dcr Untcrbringnng nnd Förderung der hilfe¬

bedürftigen Kriegsbeschädigten in Fabriken uud Werk¬

stätten zur Folge haben.

Die GroßeinKanss-Gesellschaft Deutscher
Konsnnivereinc im Kriegsjahrc 1914.
Tns Bild kraftvollen, nnf der inncrcn Gcsnndhcit

rnhcndcn Stnndbnltcns, dns dic dcntschc» Konsrimvcrcinc

im bisbcrigc» Verlaufe dcs Kricgcs boten, finde» ivir auch

in ilircni Großcinknnfsuntcrnclunen. dcnn dcr Umsatz iu

dcr W n r c n a b t c i I n n g dcr Großeinkaufs-

gcfellschnft dcutschcr Konsumvereine bc¬

trng i n s gcsn m t:

Januar Juli 1014 , 80 772 5,58,54 Mk,

Angust Dczcmb, 1014 07 751 482,14 „ 157 524 040,68 Mb

Jn»uar> Mi 1013 , 82 092 823,23 Mb

August/Dezemb. 1913 71 954 492,99 154 047 316,22 „

1914 mehr ^ .
3 476 724,46 Ml.
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Hierin sind enthalten dic Umsätze folgender Produktiv-
betriebe:

Zigarren fnbriken nnd Tabakfabrikate:

Januar Juli 1914 . .
2 168 726,4« Mk.

August/Dczcniber 1914 , l 964 019,60
,^

4 133 346,12 Mk,

Jauuar/Juli 1913 . . 2 197 754,05 Mk.

August/Dezember 1913 , 1 782 573,2« „
3 980 327,31 „

1914 mehr . . 153 018,81 Ml,

Seifenfabrik Grvba:

Jnnuar/Juli 1914 . . 4 179 894,3« Mk,

August/Dezember 1914 . 2 679 655,21 „
6 859 549,51 Mk,

Jauuar/Juli 1913 . "3 796 521,25 Ml.

AugustDezembcr 1913. 2 838 736,— ,.
6 635 257,25 .,

1914 mchr . . 224 292,26 Mk,

Z ü n d h o lz f a b r i k Lauenbnrg:

Januar/Juli 1914

Äugusl/Dczember 1914

Jauuar/Juli 1913 .

August/Dezember 1913

278 961,74 Mk.

257 242,03 „

240 372,90 Ml.
220 621,53 „

536 203,77 Mk,

460 994,43 „

1914 mehr . . 75 209,34 Mk,

Teigluarcnfabrik Gröba:

Dezember 1914 26 149,24 Mb

Das Wnrcngcscbnst lvnr schon in dcr crstcn Hälfte dcS

Jahrcs nicht allzu Icbhnft geivcsen; immerhin tvurdc bis

Endc Juli ciuc Umsatzstcigcrung von 7 679 735,31 Mk. cr¬

ziclt, dic unmcutlich durch dcu Ausfall der crstcn Kricgs-

mountc nnf die oben angegebene Summe von 3 476 724,40

Biark herabgedrückt tvurdc.

Dic Lagcr dcr Gcscllschaft in Hamburg, Erfurt,

Gröbn, Bcrlin, Tiiiscldorf, Blnunhcim uud Nürnberg tuicscn

cine Umsatzstcigcrung auf. In Hamburg ist cin ncucs

ztucitcs Lngcr in Bnu bcgrisfcn, Dic im Gröbacr Lager

befindliche O c l n b s ü l l c r c i siir Spciscöl iir Flaschen

hat sich gut cniwickclt. Dcr Plan, iir Breslau ciu wcitcrcs

Lagerhaus zn crrichtcn, konntc auch jetzt noch nicht ver¬

wirklicht werdcn, Tcr llmsntz dcr im Hamburgcr Lager

tntigcn K n f f c c r ö st c r c i ging vo» 4 292 559,54 Mk. auf

3 790 873,93 Mk, zurück, ivcil wcitcrc Vcrcinc zur Er¬

richtung cigcner Röstcrcicn schritten und der Kaffeekonsum

während dcs Kricgcs crhcblich sank. Dcr durch das Grübaer

Lagcr bewirkte Umsatz iu M a n n f a k t u r - uud Schuh-

waren stieg um 508236,07 Mk. auf 8812779,24 Mk.,

wovon 1 676 058,58 Mk. auf Schuhwarcn entfallen. Auch

hicr hat dcr Kricg hemmend gewirkt. Das.Labora-

t o r i u in in Hamburg wurdc durch Eiubcrufung des

Chcmikcrs mir Kriegsausbruch stillgelegt; dic Unter¬

suchungen wurden privaten Laboratorien übertragen.

Die Eutwickclung dcr P r o d u k t i o n s b c t r i c b c litt

durch dcn Kricg, Mangel an gelernten Arbcitcrn, anfäng¬

liche Absatzstockung, Fehlen von Rohmaterialien und Vcr-

kchrshcmmungcii mnchtcn dcn Fortgang der Geschäfte recht

schwierig. Tie Fertigstellung der T e i g w a r e n s a b r i k

in. Gröba und dcr z w c i t e n S c i f e n f a b r i k in Düssel¬

dorf wurde um Monatc verzögert. Gleichwohl weist dcr

Absatz der Seifenfabrik Gröba noch cine Steigerung von

6 343 683 Mk, nuf 6 568 527 Mk, auf. Der Betrieb ist an dcr

Grcuze seiner Leistungsfähigkeit angelangt und bedarf daher

dringend der Entlastung durch die Neuanlage am Rhein,

Bcschäftigt wurdcn 262 Personen. Tie Zigurren-

fabritcn in Hamburg, Hockcnhciin und Frankenberg, die

am Jahresschlüsse 848 Personen igcgcn 955 im Vorjahre)

beschäftigten, litten zu Beginn des Jahres unter einer

Stockung dcs Absatzes, dic schließlich zu einer Einschränkung
der Produktion um ein Drittel nötigte, und zwar wurdc,

um Entlassungen zu vermeiden, mit verkürztem Pensum ge¬

arbeitet. Mitte dcs Jahres besserte sich der Absatz, so daß

wicdcr voll gearbeitet wcrden konntc. Mit dcm Eintritt

dcr Mobilmachung hörte jeder Versand auf. Nachdem sich
in dcn beiden crstcn Augustwochen die großen Lagerbestände

noch nur 1517 Millc vermehrt hattcn, ivar man gezwungen,

die Fabriken zu schließen, ivcil jede Möglichkeit dcs Absatzes

fehlte, Tic entlnisencn Arbcitcr und Arbeiterinnen er¬

hielten aus dcm Ilntcrstützungsfonds eine Beihilfe. Nach

Beendigung dcr Mobilmachung trat rasch steigender Bcdarf

an Liebesgabenzigarren cin, fo daß flotter Absatz begann
und die Fabriken wieder geöffnct wurden und Anfang Ok¬

tober alle Arbcitskräftc wicder eingestellt wcrden konnten.

Spätcr trat sogar Arbeitcrmangel ciu, Dcr Umsatz

ging um 109 684 Mk. aus 2 533 092 Mk. zurück. An die

Heeresverwaltung wurdcu für 118 300 Mk. Zigarren ge¬

liefert. Die K a u t cr b a k f a b r i k in Nordhausen, in dcr

67 Pcrsoncn l19I3: 5«! tälig lvnrcn, litt unter ähnlichen

Verhältnissen; auch hicr bracht« der Kricg ständig steigcndc

Nachfrage. Dcr Umsatz sticg um 7785 Mk. auf 358 349 Mk„

wovon dic Hccrcsvcrwnltnng für 20 02« Act, bczug. Einen

wcscntlich größcrcn Umfang nls im Vorjahre nahm dcr

Handel in Tnbakfabrikatcn an; cs wurden umgesetzt sür

680,300 Mk, i 1913: 583 300 Mk.) Rauchtabak, für 180 000 Mb

lI7«000 Mk.) Schnupftabak und für 347 000 Mk. (233 000

Mnrt! Zigaretten, Schweizer Stumpen und Rnuchrequi-

silcn. Tie Z ü n d h o l z f a b r i k in Laucuburg init 48 Be¬

schäftigten stcigcrtc ihrc Produktion auf 2«13 Kistcu ä

1000 Patctc Sircichhölzcr im Werte von 527 62« Mk. Dic

M ostrichsnbri k in Gröbn setzte sür 16192« Mk. Mostrich

ab, während die in dcr Mittc des Jahres in Betrieb gesetzte

Kistenfabrik in Gröbn 21 929 Kisten im Werte von

17 979 Mk. lieferte.
Die Ban lab teiln» g der Großeinkaufs-

Gesellschaft Deutscher Konsumvereine fetzte

auf Girokonto um: ,

Jan /Juli1914imDcbct 119 595 070,37Mk.
Aug./Dez.1914 „ „

^

81 586 198,46 ., 201 181 268,83Mk.

Ja„./Juli1913 „ „
109 592 302,40 Mk.

Äug./Dcz,1913 „ „
89 264 333,65 .,

198 856 636,05 „

1914 mehr . . 2 324 632,78 Mb

Jau,/Juli1914imKrcdit 125 138 403,38Ml.

Aug,/Dez,1914 „ „
84 179 949.76 „

209 318 353,17Ml,

Jan. Juli 1913 „ „
117 «35 745,91 Mk.

Aug./Dcz.1913 „ „
83 46« «62,12 „

2«0 496 408,03 „

1914 inehr . . 8 821 945Z4Mk,

„Bcsoudcrs in dcn crstcn Kricgswochcn — so hcißt cs

in dcm Gcschäftsbcricht — nahmen die Abhebungen von

Giroguthabcn uud die Kündigungen uon Bnukeinlagen
cincn bcdciltcndcn Umfang an, während cs andcrcr-

seits durch Einstcllulig dcs Börscnhnndcls in Wcrt-

papicrcn fast unmöglich ivar, Wcrtpnpicrc flüssig zu

machcn odcr die auf solchc gcwährtcn Dcirlchcn zurückzu-

crhaltcn. Vor dcm Schlimmste» hättcn dic rcicjsscitig gc-

schnffenen Darlchnskasscn zivnr^ Schutz gcbotcu; doch hnttcn

tvir crfrculicherwcisc nicht nötig, dicscn Schutz in Anspruch

zu nchmcu, und wir waren dabei doch in der Lage, allen

au uns hcrangctrctcncn Anforderungen, dcn getroffenen

Abmachungen cntsprcchend, gerecht ivcrdcn zu könncn. Bis

zum Jahresschlüsse hatte sich ja dank der günstigen Erfolge

dcr dcutschcn Waffen der Geldmarkt soivic das gesamte
innere Wirtschnftslcbcn Deutschlands bcrcits ivicdcr ziem¬

lich bcruhigt uiid bcscstigt, WnS cinmal in dcr Anfuahmc

dcr crstcn dcntschcn Kricgsnnlcihc und das andcrc Mal in

dcm Rcichsbnnkdiskontsatz am Endc dcs Jahrcs dcutlich

zum Ausdruck gclangtc,"

Dic Eiuzahlungcn auf Bankcinlagcn betrugen
21 861 466,20 Mk„ die Auszahlungen dagegen 27 059 380,15

Mark, so daß dcr Bcstnnd von 25 236 084,75 Mk. auf

20 038 170,8« Mt. zurückging. Tcr höchste Bestand war am

25. Juli: 37 729 240 Mk. Dcr Rückgang erklärt sich sehr

einfach daraus, daß. nach Kriegsausbruch vor^ allem Ein¬

lagen der Gewerkschaften nbgchoden werden mußte».

Sosialpolitische Angelegenhutcu

Die Budgetkommission des Reichstags hat am

18. Mai auf Antrag des sozialdemokratischcn Abgeordneten
H o ch beschlossen, dem Plenum folgende , Entschließung
vorzulegen:

„Ter Rcichstag wollc bcschlicßcn, den Herrn Rcichs-

knnzler zu ersuchen, dem Reichstage möglichst bald einen

Gesetzentwurf vorzulegen, dcr den S 51 des Versicherungs¬
gesetzes sür Angestellte so ändert, daß die unter den

Waffen zugebrachten Kalendermonatc als Bcitragsmonate
angerechnet werden."

Aus der Angestkuten-Seuiegung

Der Verein der Bankbeamten in Berlin be¬

richtet iir seiner Zeitschrift vom 1. Mai:

„Tie Preisc sür die Biere der Bockbrauerei und

Löwenbraucrci baben, eine abermalige Steigerung ersahreii'i
es kosten jetzt 30 Flaschen Bockbier 3,50 Mk., das gleiche
Quantum Löwenbräu 3,30 Mk."

Ja, ja; es ist eine schwere Zeit!

Ans dem Zentralvervand

Hamburg. Abrechnung
Einnahme:

für das 1. Quartal 1915.

Ausgabe:

Kassenbcstcmd . , . 4265,65 Ml,

Bc,träge:
1612 Ä 2,— Mk, . 3224,— „

1532 5 1,5« ., . 2298,— ,

i95S Ä 1,2« „ . 2347,2« „

1239 s I,— „
. 12«,— „

755 s —,60 „
451 —

»

63Z9 5 —,20 „ , 1267,80 „

Mitgiicdsbüchcr . , ^.«o ,,

Broschüren , , , , I2,w „

ftricgSsicnerlBnrcail) 137,95 „

21,30 „

Mnovorsührung , , 16,4« „

Diverse 13,01 „

Snnima . . l5296,0l Mk,

Kafscnbcstand ,

Hiervon bclcgt,

In bar

4922,73 Mk.

2025,— „

T997.73 M

Agitation
Vcrbandsorgan , ,

! Gehältcr
! All-Hilfen
Verwaltung (sachlich)

! Gemcrlschnstskartcll ,

Arbcitcrsckrctnriat ,

Gcwcrlichast-Hauö ,

, Bildungszwccke , ,

«inovorführuug , .

j Diverse
! Hauptvorstand:
Stcllcnloscnuntcrjttzg,
Kranlcnnntcrslütziiiig
Umzugsuiitcrjlützung
Stcrbcgcld ....

Kricg->unlcrstützuiig ,

Rcchtsschutz , , , ,

Divcisc
! Bar an dic Hanptkassc
ttasscnvcstand . . .

Summa

483,20 Mk

288,34 „

24S0,— „

103,7« „

1719,37 „

101,85 „

72.75 „

7.',75 „

36,4« „

83,50 „

102,— „

607,2« „

6»,— ,

27—
„

IM,- „

151,— „

44,— „

972,82 „

S734,»5 „

4022.7» „

15296,01 Mk,

M i t g I i c d c rb ew c g u n g i in I, Quartal 1915,

Bestand am Beginn des Quartals

Zugang iin Laufe dcs Quartals

Summa

Abgang im Laufe dcs Quartals,

Bestand am Schlich dcs Quartals

Nürnberg. Iu dcr am 6, Mai im Mctallarbeitcr-

vcrbandshnus nbgchnltcucn Mitgliederversammlung hielt
dcr Schriftsteller Knrl Bröger eincn Vortrng über: „Literatur

Männlich Weiblich Zusamincn
. IM 1668 3006

7« 2«3 279

. 1414 1871 3285

. lS4 gs 229

. 128« 1776 3056

und Kunst im. Kricgc". Ncichcr Bcifall lohnte scine bor-

züglichen Aiissührungcn. Unter Vcrbandsaugclegenheitcn
gab der Vorsitzende cincn Uebcrblick übcr das Stärkcvcr-

hältuis,dcr größcrcn Ortsgruppen uud dic Mitglicdcrbcwc-
gliug. Wcitcr kritisierte cr den schivnchc,r Bcsuch dcr Vcr-

sniniuluug, ivelchc,» er damit zum Teil cutschuldigt, daß
zurzeit 78 Milglicdcr bcim Militär siiid; er mahnte zu

eifriger Agitation,

Anzeigen der Ortsgruppen.
Die Milglicdcr wcrdcn »ni zahlrcichc Betciiigung an den

Veranstaltungen gcbctcn!

Apoldi!

Kerlm

den 3. Juni, abcirds 8X> Uhr:

Am 8, Juni, abcnds 9 Uhr. Mitgliederversammlung Im

Ncstaiirant „Zur'Gloclc". Tie Tagesordnung wird' da-

sclbft I'ckainitgcgcbcii.

Jugkiidsctti«». Mittwoch, den 2. Juni, nbends ',^9 Uhr,
„ ^ndin'iric-Fcsliälc", Bcuibsir, 2U, Tagesordnung: i, Bor¬

irag dcö Hcrr» Tr, Fr, Dicdcrich iibcr: Prolctarischc
Dichtung, 2, Scltioiisangclcgcnhcitcn, !!, Vcrschicdcncs.

Vcrsicheruiigsscktion, AiilNvoch. dcn 2. Juni, -^9 Uhr irbcndS,

„J.nduslric-Fcftfälc", Benthslr. 20, < Tagesordnung wird

durch bcsondcrc Einladung, bclaiinlgcgcucn,,'

Bezirlssifiungeu finden stntt:
Tic nachsichcnd nugekündigleu BczirkSsitzungcn sollcn nach bc-

liordlichcr Anordnung um ll ilhr gcschlosscn ivcrdcn: es wicch dahcr
um piinltlichcs Erschcinc» gcbctcn,

Mittwoch, dcn 2. Jnni, abcnds 8X> Uhr:
Bcz, AdlcrKhos und Umgcgcnd, ,,GciDvsscnsc!,asIS.Wj>^sh,i,i^,

Adlcrshos, Hcibigstrabc 31, 1, Ziortrog. 2, Vcrbo5idsa„ac-
lcgctthcilcn. ö, Vcrschicdcncs. — Nachdcm: GcmntiichcS
Bcisaiiuiicnscin.

Bez, Wcstcii.Schöncbcrg-Fricdciinu-Wilmcrsdorf, Echoncbcrgcr
S,blosnira»crci, Scliöncbcrg, Hunvistraszc l2I, 1, Vortrng dcS

Rcichstngoabgcordnclcn S,l,öpslin übcr: Dcr Kamps um dic

ElraKcn dcs Wclibnndcls, 2, Vcrbandöangclcgciihcilcn,
3, Vcrschicdcncs, GcsclligcS Bcisainiiicnscin,

Bcz, Spandau. üicslliurant Äinrzilgcr, Vislnarcksir. >!. 1. Vortrag,
2, Vcrblnidsangclcgcnycilci,, 3, Vcrschicdcncs,

Touucrstag,
Bcz, ?!ordc„ I (R o s e n l h a l c r Vicrtcl, « c s u ii d-

ö r u „ n c „), Lokal Osw, Bcrlincr, Bruiinciisirabc 140.

1, Vorirag. 2. Vcrbandsaiigclcgcnhcilcn, 3, Vcrschicdcncs,
Nachdcm: oicmiillichcS Bcisttiiiinciiscin,

Bcz, Nordrn „ (« ch ii „ h anscr Vor st adI), GcnosscnschasiS-
Wirtshons, «targardcr Strabc 3. 1. Vorlrag, 2, Vcr-

I>a„dö„„gcIcgc„I>citc,i, 3, Vcrschicdcncs, — Nachdr,,,: Gc¬

müllichcs Bcisainmcnscii,,
Jcdcn 3, Mittwoch im Monat Funktionär-Sitzung,

Schönhauscr Festsälc, Schönhauscr 'Alice 129,

Bcz, Norscn iii mit Rciiiickcndorf-Wcst-Tcacl (Weddin g),
„Pharus-«älc",' Müllersir. 142, i. Vortrug, -S'., Geschäft-
lichcS. 3, Vcrschicdcncs, — Nachdcm: Gemüllichcs Bci-

samincnscin, Jcdcn Dicnstag zwanglose Zusammenkunft im

Restaurant von SachS, ZinnowiKcr Straszc,
Bcz, Nord°Wcst. „Arminius-HaNcil". Bremer Strafic 70/71 lnm

r>iri„i„i„c'r,l,itz>, i. Vortrag dcS Hcrrn Dr, Fr, Dicdcrich
über: Proletarische Dichtung, 2, Vcrbandsangclcgcnhcitcn,
3, Vcrschicdcncs, — Nachhcr: Geselliges Beisammensein,

Bcz, Nord.Ost, Restaurant Otto Pcrlowitz. Am Fricdrichshain 6,

1, Vorlrag, 2, Gcschästlichcs, 3, Vcrschicdcnes, — Nach¬
dem: Gcsclligcs Bcisnmmcnscin,

Bcz, Osten, „Andrcas-Fcslsäic". Andrcnöstr, 21, i. Vortrag des

Herrn Ncumann übcr: Eine Wanderung durch das rhciuisch-
wcsisälischc Juduslricgebict. 2. Diskussion. 3. Gcschäst-
Uclieö-uiid Verschiedenes,

Bcz, Siid.Wcst »nd Süden, Achtung, ncucs Lokal, Rcstaurant
Leuchtturm, Fontnneprvmciindc 18, Ecke Bliichcrstr, 1, Vor¬

lrag, 2, Vcrbaudsangclcgeuhcitcu, — Nachhcr: Gcmiitlichcs
Bcisamincnscin,

Bcz, NculoUn, „Passagc-Festsalc", Bergslr, 151/152, 1, Bortrag,
2, Vcrbandsaiigclcgcnhcitcii und Bczirksangclcgcnhcitcn,
3, Vcrschicdrncs,

Bcz, (5harlottcnbi>rg. „Volkshniis", Rosincnsir, 4 iEingang vorn

durchS Lokal, LNicncron-'Abcnd, gcmüllichcs Bcisammcn¬
scin, Gästc willkommcn!

Bcz, Stclilit,,.Grl,st-Lichtcrfcldc>Lankwii!, „Hotel S t e g I i tz c r

Hof", Stcglitz, Bcrlinickesir, 15 igroszcr Saal), 1, Vortrng
2, Gcschästlichcs, 3, Vcrschicdcncs, . ... '...

Bcz, KarlShorst-Obcrschöucwcide.ciiiiicnick-Fricdrichshagcii, Rcfinu-
raiit.JungklauS, üöbcnick, Borgmann-, Eckc Parisiusstronc,
1, Vortrng,' 2, Diskussion, , 3, Gcschästlichcs, 4, Vcrschic¬
dcnes. — Nachher: Gemütlichcs Beisammensein.

Bez. Neinickcndorf-Ost. Mertens, Seestr, 3. 1, Vortrag. 2. Ver-

bandsangelcgenhcitcn, 3, Geschäftliches, 4, Verschiedenes,
Bez, Trcptow-Bnumschnlcnweg. Schulthcisz-Rcstaurant lJnh,

Otto Ocsterwit!), Trcpiow, Elscnstr, «S, 1, Vortrag, 2, Vcr-

baiidsangclcgenbciten, 3, Vcrschicdcncs,
Bez, TcmpcUiof-Maricndorf. Rcstaurant Hcnning, Tcmpclhof,

Friedrich-Wilhelm-Strabc 35, 1, Vortrag, 2, Aerbands-

angclcgcnheiirn,
Bcz. Pnnkow, Restaurant SchuIIHcifz iKopnthi, Pankow. Mühlcn-

strafzc 12. l. Vcrbandsaugclcgcnhcilcn, 2, Vorirag, 3, Vcr¬

schicdcncs,
Bez, Lichtenbcrg.Boxhagcn.Nummclsburg, Restaurant Logen-

Kasino, Knorrpromenadc 2. 1. Geschäftliches. 2, Vcr¬

schicdcncs, — Nachhcr: Geselliges Bcisammcnscni

Freitag, dcu 4. Juni, abends 8X> Uhr:

Bcz, Siid.Ost. „Neichcnbcrgcr Hof", Ncichenbergcr Slraszc 147,

Z, Vorlrag, 2, Tiskufsion, 3, Bczirlöangclcgcnhcilen,
4, Vcrschicdcncs, — Nachher: Gemütliches Bcisammcnscin,

Bcz, Wcistcnscc, Rcstnnrnnt Frcntz, Bcrlincr Allcc 256, Ecke

Lchdcrstraszc, I, Vorlrag des Hcrrn ?r, Franz Dicdcrich
iibcr: Proictcirischc Dichlung, 2, Vcrbandsnngclegcnhcilcn,
3, Vcrschicdcncs, — Nachdcm: Gcmüllichcs Bcisammcusciu,

« E Dicnstag, dcn 1. Juni, abends 9 Uhr, MvnotSvcr-
>»» <-v. sammluug im „Volkspar!", Burgstr, 27. Tages¬
ordnung: 1. Nezitationcn, 2, Abrechnung vom 1. Vicrtcl¬

jahr, 3, Vcrbandsnngclegcnhcilcn,

Alle

Rcdaktionsschlusz sür die nächste Nummer dcr HandlungSgehilfcn-
Zcitung:

ä. Juni, morgens.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adrcssicrcn:,

Redaktion der „HandlungLgkhilscn.Zcitung",
Berlin <5. 25, Laudsbcrgcr Straszc 43/47.

liionkumgenossenschaftliche Wnckkchau.

Organ ckes ^entrslverbanckes uncl ller SrokeinKauK'

Selellkchatt cleutschep ttonlumvereZne, Hamburg.
Die „Konsumgrnosscnschaftllche Rundschau" crschcint Ivöchenllich

28 bis 40 Seiten stark und ist dnS sührcndc Fachblatt dcr deutschen

Konsumgcnosscnschnstsbcwcgung.
Im Jnscralcnlcil cnthält dcr Arbcilsmarlt bcstöndig zahlrcichc

Stellenangebote und Gesuche, Der Prcis der Inserate bcträgt 30 Ps:

sür dic uicrgcspaltcnc Pctitzcilc, AbonncincntsprciS durch die Poft

bezogen 1,65 MI, vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergcbenst ein

Verlagsgelellkchaft ckeutkcher «onkumvereine m. b. h.
Hamburg 5, Keim Strohhauke Z8.

Verlag: ^,cntrnlvcrbaud dcr Handlungsgehilfen (O. Urban), Berlin. — Druck: Vorwärts Buchdruckcrei und Verlagsanstalt Paul Singer 6: Cv,, Berlin LW. 63.


